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Der Waldentwicklungsplan (WEP) „Zürichsee“ wurde in den Jahren 2008 bis 2010 erarbeitet. 
Ich möchte allen Beteiligten für ihr Engagement bestens danken. Das Ergebnis des Pla-
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instrument erhalten. Ein einziger offener Konflikt blieb bestehen. Ich hoffe auf eine erfolgrei-
che Umsetzung und danke den dafür zuständigen Stellen und Personen jetzt schon bestens. 

 

Rieden, 21. Januar 2011     Rolf Ehrbar, Regionalförster 
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1 Einleitung 

Die Planung der Waldbewirtschaftung orientiert sich am Bundesgesetz über den Wald 
(Waldgesetz, WaG; SR 921.0). Der überbetriebliche "Waldentwicklungsplan (WEP)" ist das 
Ergebnis eines integralen und partizipativen Planungsprozesses, wobei vor allem die Inte-
ressen der Öffentlichkeit am Wald gebührend berücksichtigt werden. 

 

1.1 Ziel und Zweck 

 

Was ist ein Waldentwicklungsplan? 

Die überbetriebliche "Waldentwicklungsplanung" behandelt die Interessen der Öffentlichkeit 
am Wald. In einem breit angelegten Mitwirkungsverfahren werden die öffentlichen und priva-
ten Ansprüche an den Wald erfasst und in eine raumplanerische Ordnung gebracht. Ein be-
sonderes Augenmerk gilt dabei den Nutzungsarten, die sich gegenseitig beeinträchtigen 
oder sogar ausschliessen. 

 

Die Waldentwicklungsplanung ist eine regionale, waldeigentümerunabhängige, und somit 
überbetriebliche Planung, bei der unter Berücksichtigung der Standortverhältnisse: 

 die allgemeinen Ziele der Waldentwicklung und die allgemeinen Bewirtschaftungsgrund-
sätze für den Wald festgelegt werden; 

  die Waldfunktionen ermittelt und gewichtet werden; 

 die Interessen der Öffentlichkeit am Wald in Form eines Mitwirkungsverfahrens sicher-
gestellt werden; 

 Interessenkonflikte im Wald ermittelt und soweit möglich mit den Betroffenen gelöst wer-
den; 

 die Koordination mit der Raumplanung und mit weiteren raumwirksamen Konzepten si-
chergestellt wird. 

 
Da die Waldentwicklungsplanung eine Vielzahl bereits bestehender Grundlagen (Erlasse im 
Bereich Umwelt- und Naturschutzgesetzgebung, Konzepte, Sachplanungen) zu berücksich-
tigen hat, ist es unumgänglich, diese Grundlagen vorerst in einer Gesamtschau zusammen-
zufassen und darzustellen. 
 
Der Waldentwicklungsplan (WEP) hat somit zwei Hauptaufträge zu erfüllen: 

 Strategischer Auftrag: Der WEP ist eine strategische Planung, in der Ziele festgelegt und 
mögliche Lösungswege aufgezeigt werden. Er setzt nach eingehender Interessenabwä-
gung die Leitplanken für die Waldnutzung und –benutzung. Er wird somit zum Führungs-
instrument des Forstdienstes. 

 Informationsauftrag: Der WEP sammelt die wichtigsten Sachinformationen über den 
Planungsbereich und stellt sie als Informationsübersicht in anschaulicher Form das 
(Grundlagenplan). 
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1.2 Rechtsgrundlagen 

Das Bundesgesetz über den Wald (SR 921.0; abgekürzt WaG) verlangt, dass der Wald so 
zu bewirtschaften ist, dass er seine Funktionen dauernd und uneingeschränkt erfüllen kann 
(Nachhaltigkeit). Gemäss dazugehöriger Verordnung haben die Kantone bei der Planung 
von überbetrieblicher Bedeutung dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung über deren Ziele 
und Ablauf informiert wird, dabei in geeigneter Weise mitwirken und diese Planung einsehen 
kann. 

Art. 20 des Einführungsgesetzes zur eidgenössischen Waldgesetzgebung (sGS 651.1; ab-
gekürzt EG WaG;) definiert den Waldentwicklungsplan (WEP) wie folgt: 

"Der Waldentwicklungsplan gibt Aufschluss über die Standortverhältnisse, legt die Ziele der 
Waldentwicklung sowie die Bewirtschaftungsgrundsätze fest und gewichtet die Waldfunktio-
nen. Der Waldentwicklungsplan ist behördenverbindlich." 

Weitere Bestimmungen zum Verfahren sind in Art. 21 EG WaG enthalten. Detaillierte Anga-
ben zum Inhalt und zu den Grundlagen finden sich in den Artikeln 25 und 26 der Verordnung 
zum Einführungsgesetz zur eidgenössischen Waldgesetzgebung (sGS 651.1, abgekürzt 
V EG WaG). 

 

Bestehende Planungsgrundlagen 

Der WEP berücksichtigt soweit wie möglich und nötig die bestehenden Grundlagen. Es sind 
dies insbesondere 

 forstliche Grundlagen, wie Standortskartierungen, Schutzwaldausscheidungen, Gefah-
renkarten, Bestandeskarten, Verjüngungskontrollen, Konzepte für Infrastrukturanlagen 
und Waldreservatskonzepte. 

 Grundlagen der Raumplanung wie der kantonale Richtplan, die Schutzverordnungen und 
Nutzungspläne von Gemeinden, Regionaldossier Auerwild 2008. 

 Inventare von Bund, Kanton, Gemeinden und Organisationen. 

In den Plänen "Wald mit Vorrangfunktion" und "Wald und Objekte mit spezieller Funktion" 
werden diese Grundlagen nicht wiederholt und nochmals planerisch dargestellt. Hingegen 
bilden sie Bestandteil des Grundlagenplans. Der WEP koordiniert diese Grundlagen für das 
Waldgebiet und leitet davon ausgehende Ziele der zukünftigen Waldbewirtschaftung und –
entwicklung ab. Weitere Grundlagen werden im Rahmen der Waldentwicklungsplanung nur 
erhoben, wenn es zur Lösung einer Konfliktsituation unumgänglich ist. 

 

Waldfunktionen 

Die Festlegung und Gewichtung von Waldfunktionen als wichtigste Aussage des WEP erfolgt 
im Rahmen der Waldentwicklungsplanung. Die bereits vorhandene funktionale Gewichtun-
gen (Ausscheidung der Wälder mit besonderer Schutzfunktion; Waldreservatskonzept, In-
ventare sowie bestehende, rechtmässige Nutzungen) werden dabei übernommen. 

1.3 Planungsperimeter 

 

Allgemeines 

Das Planungsgebiet umfasst die Stadt Rapperswil-Jona sowie die Gemeinden Uznach, 
Schmerikon und Eschenbach in der Waldregion 4 See. Die ausserhalb des WEP-Gebietes 
gelegenen Wälder der Ortsgemeinden Rapperswil-Jona (Kanton SZ, Gemeinde Goldingen), 
Schmerikon (Kanton SZ) und Uznach (Gemeinde St. Gallenkappel) sind nicht Gegenstand 
der vorliegenden Planung. Im Perimeter befinden sich gemäss Forststatistik  1'144.89 ha 
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Wald, was 24% der Gesamtfläche entspricht (die Bestandeskartierung wird gewisse Abwei-
chungen ergeben). Die öffentlichen Waldeigentümer besitzen 65%, die privaten 35% der 
Waldfläche. 

 

Abbildung 1: Perimeter des WEP Zürichsee 

Das WEP-Gebiet erstreckt sich über eine Länge von ca. 16 km und eine Breite von ca. 5 km. 

Wie die Bevölkerungs- und Flächenstatistik in Tabelle 1 zeigt steht pro Einwohner im Ver-
gleich mit benachbarten Gebieten nur eine kleine Waldfläche zur Verfügung. Deshalb ist die 
Beanspruchung des Waldes im Planungsgebiet durch Erholungssuchende gross. 

 

Gemeinden 
Bevölkerung 
Stand 2003 

Gemeinde-
fläche [ha] 

Waldfläche 
gesamt [ha] 

Waldfläche  
pro Einw. [m2] 

Stadt Rapperswil-Jona 26‘177 2'217.35 622.20 238 

Uznach 5’765 755.73 169.71 294 

Schmerikon 3’514 461.11 84.26 240 

Eschenbach 5’539 1'325.67 268.72 485 

Summe 40’995 4'714.86 1'144.89 279 

Tabelle 1: Wohnbevölkerung, Gesamt- und Waldfläche nach Gemeinde im WEP-Perimeter (Quelle: 
Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen 2010; Forststatistik Kanton St.Gallen 2010) 

Geologie und Klima 

Die Jahresniederschläge sind mit ca. 1'400 mm (Station Jona) relativ hoch. Die Jahresmittel-
temperatur liegt zwischen 8.5° und 9.0° C. Das Klima ist ausgesprochen humid. Futterbau 
und Dauergrünland sind gemäss Klimaaeignungskarte die angepassten landwirtschaftlichen 
Nutzungsformen, während das Klima für den Getreideanbau zu nass ist. 

Die geologische Unterlage besteht aus Molasse, Moränen und weiteren Quartärablagerun-
gen, insbesondere Findlingen. Von Süden nach Norden folgen sich die Untere Süsswasser-
molasse, die Obere Meeresmolasse und die Obere Süsswassermolasse. In der Unteren 
Süsswassermolasse haben die granitischen Sandsteine grosse wirtschaftliche und kulturelle 
Bedeutung und werden in Steinbrüchen abgebaut. In den beiden anderen Einheiten der Mo-
lasse sind die gut aufgeschlossenen Nagelfluhschichten und die kalkhaltigen Gesteine (Mer-
gel, kalkige Silt- und Sandsteine, Kalkgerölle in der Nagelfluh, Kalkzement als Bindemittel 
u.a.) standortskundlich besonders wichtig. Die tektonische Beanspruchung formte die land-
schaftsprägende Schichtrippenlandschaft. Zwischen den parallel verlaufenden Geländerip-
pen, deren Felskuppen und –wände wichtige Kleinstandorte darstellen, befinden sich Mulden 
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mit geringer Wasserdurchlässigkeit, was zur Ausbildung naturschützerisch bedeutsamer 
Moore führte. Im Gebiet Grunau (Rapperswil-Jona) ist eine Alluvialebene ausgebildet mit 
einem Altwasserlauf der Jona, längs dem der Standort des kennzeichnenden Typischen Ul-
men-Eschen-Auenwaldes (Nr. 29) erhalten geblieben ist. Die grössten Alluvialgebiete bilden 
die Linthebene und das Wagnerfeld. Die wenigen Wald- und Gehölzbestockungen insbeson-
dere auf den Auenwaldstandorten sind besonders schützenswert. Auf den tiefeingeschnitte-
nen, steilen Bacheinhängen erfüllt der Wald eine wichtige Schutzfunktion vor Hangmuren, 
Rutschung, Erosion und Murgang. Zudem muss vermieden werden, dass der Wald selbst 
zur Gefahrenquelle durch Schwemmholzeintrag in die Gerinne wird. 

 

Waldvegetation 

Der WEP-Perimeter erstreckt sich über einen geringen Höhenbereich vom See (410 m.ü.M.) 
bis auf 676 m.ü.M. Bei den Waldstandorten handelt es sich dementsprechend um Buchen-
mischwälder der submontanen und um Buchenwälder der untermontanen Stufe. In der vege-
tationskundlichen Waldstandortskarte sind 89 Waldstandortseinheiten kartiert. 85% der Flä-
che nehmen anspruchsvolle Buchenwälder ein, 9% Erlen-Eschenwälder, je 2% Sauerhu-
mus- und Hangbuchenwälder, der Rest entfällt auf kleinflächige, aber naturschützerisch sehr 
wertvolle Spezialstandorte wie Erlenbruchwälder, Schluchtwälder, Fichten-Tannen- und Fich-
tenwälder tiefer Lagen. Mit 34% gehört der grösste Flächenanteil zum Waldmeister-
Buchenwald (Nr. 6, 7). Es existieren grosse ökologische Gradienten und eine bemerkens-
werte standörtliche Vielfalt. Die Standortseigenschaften reichen im Ökogramm von ‚tro-
cken/sauer’ (Hainsimsen-Buchenwald, Nr. 1) zu ‚trocken/basisch’ (Seggen-Buchenwald mit 
Weisssegge, Nr. 14, eine typische Waldgesellschaft des geplanten Sonderwaldreservates 
Aspwald) sowie ‚nass/basisch’ (Bach-Eschenwald mit Riesenschachtelhalm, Nr. 27f) und 
‚nass/sauer’ (Peitschenmoos-Tannenwald, Nr. 46t). Der Seggen-Schwarzerlen-Bruchwald 
(Nr. 44) stockt auf Moorboden. Auf sehr kleiner Fläche kommt in Moorrandlage der Moor-
rand-Fichtenwald (Nr. 56) vor. Die Einheiten Nr. 44, 46t und 56 finden sich im Gebiet der 
Unteren Süsswassermolasse. Es fehlen im Perimeter somit Flächen mit bewegtem Hang-
schutt, sehr trocken-warme Gratlagen und ausgeprägt wechseltrockene Mergelsteilhänge mit 
aktiver Erosion, welche nicht mehr buchenfähig sind (Turinermeister-Lindenwald Nr. 25, 
Gamander-Traubeneichenwald Nr. 40*, Pfeifengras-Föhrenwald Nr. 61, Orchideen-
Föhrenwald Nr. 62 und Erika-Föhrenwald Nr. 65). Immerhin gedeiht auf etwas wechseltro-
ckenen Böden der Steilhänge des Ranzach- und Aabachtobels der Eiben-Buchenwald (Nr. 
17T), wobei die Dominanz der Buche immer noch vorhanden ist. Das Planungsgebiet ist 
waldbaulich durch gute Wuchsbedingungen und eine grosse natürliche Baumartenvielfalt 
geprägt. Die natürlichen Voraussetzungen sind in Bezug auf die Holzproduktionsfunktion und 
die Biodiversität günstig. Auf den passenden Standorten ist die Förderung der Edellaubhöl-
zer erfolgversprechend. Von den seltenen einheimischen Baumarten verdienen namentlich 
die Eichen (die Stieleiche z.B. in den Waldmeister-Buchenwäldern, Nr. 7a, 7e, 7S und im 
Typischen Ahorn-Eschenwald, Nr. 26, und die Traubeneiche im Typischen Hainsimsen-
Buchenwald, Nr. 1) und die Waldföhre (insbesondere im Typischen Hainsimsen-
Buchenwald, Nr. 1) besondere Förderung. Auf den Sandsteinen der Unteren Süsswassermo-
lasse verjüngt sich die Weisstanne stürmisch. Bei Nadelholzdominanz entwickelt sich dort 
die Brombeere so üppig, dass sich dies besonders bei plötzlichem Lichtgenuss, z.B. nach 
Windwurf, verjüngungshemmend auswirken kann. Auch der Adlerfarn kann eine grosse Kon-
kurrenz für die Verjüngung bedeuten. Erfahrungsgemäss können diese Probleme mit einer 
standortsgerechten Laubholzbestockung weitgehend vermieden werden. 

Den sich durch den Klimawandel verändernden Standortsverhältnissen wird insbesondere 
durch die Strategie der Wiederbewaldung der Sturmschadenflächen (siehe Kapitel „Sturm-
schäden“) Rechnung getragen. 

Die Karte der Waldstandorte ist in digitaler Form öffentlich zugänglich. 
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Schön ausgebildeter Typischer Waldmeister-Buchenwald (Einheit Nr. 7a) in der „Halden“, Uznach. Mit 11% Flä-
chenanteil gehört er zu den am häufigsten vorkommenden Waldgesellschaften im WEP-Perimeter. Der Standort 
ist sehr wüchsig und erlaubt den meisten Baumarten gutes Gedeihen. In diesem Bestand kommen Buche, Berg-
ahorn, Esche, Winterlinde, Fichte, Tanne, Douglasie, Lärche und Waldföhre vor. Die Buche ist sehr konkurrenz-
kräftig und bildet hallenartige Bestände. 

 

 

Wald und Wild 

Der naturnahe Waldbau (siehe Kapitel 3.1.1) strebt eine möglichst standortsgerechte Baum-
artenmischung an. Standortsgerechte Verjüngungen setzen voraus, dass sich das Äsungs-
angebot und die Wildbestände im Gleichgewicht befinden und dass keine Baumart durch 
übermässigen Wildverbiss ausfällt. Im WEP-Perimeter ist dies angesichts der grossen 
Sturmschadenflächen mit den vielfältigen Baumartenmischungen in den Verjüngungen be-
sonders wichtig. Zur Zeit sind diese Voraussetzungen erfüllt. Ausser der Eiche müssen keine 
standortsheimischen Baumarten gegen Wildverbiss geschützt werden (bei der Eiche ist die-
se Massnahme unvermeidlich, auch andernorts in der Schweiz). Die folgende Tabelle zeigt 
die im Jahr 2010 mit Stichproben ermittelten Verbissintensitäten (Anteil der im letzten Jahr 
verbissenen Endtriebe) im Vergleich zu den zulässigen Grenzwerten nach Eiberle/Nigg. 

 

Stichprobenperimeter  Oberwald Eggwald Waldregion 4 

Verbissintensitäten Grenzwert vorhanden vorhanden vorhanden 

alle Baumarten - 12% 16% 18% 

Buche 20% 2% 3% 5% 

Bergahorn 30% 2% 40% 35% 

Weisstanne 9% 17% 14% 16% 

 

In beiden Stichprobenperimetern liegen die Verbissintensitäten bei je einer Baumart im Be-
reich der Grenzwerte, so dass die Anstrengungen aufrecht erhalten werden müssen. 
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Die Weisstanne verjüngt sich im WEP-Perimeter problemlos und intensiv auf natürliche Art. Dies zeigt, dass sich 
die Wildbestände auf einem waldbaulich tragbaren Niveau befinden. Das Bild stammt vom Burgerwald Uznach. 

 

 

 
Im Naturwaldreservat „Weid“ des Klosters Wurmsbach (Rapperswil-Jona) wie auch in vielen anderen Gebieten 
des WEP-Perimeters  verjüngt sich der Bergahorn bei geeigneten Lichtverhältnissen sehr gut. 

 

Der Lebensraum des Wildes ist im WEP-Perimeter eingeschränkt, zerschnitten und beein-
trächtigt durch die Überbauung an den Wald angrenzender Gebiete, durch Verkehrswege 
und durch die Erholungsnutzung. 
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Durch den Bau der Autostrasse H53 (Umfahrungsstrasse T8/A8) längs des Ober- und Chlosterwaldes  
haben sich die Lebensraumverhältnisse für viele Tierarten einschneidend verändert. Das Bild stammt  
aus der Zeit vor dem Bau dieser Strasse (1996). 

 

 

Holznutzung 

Die Nutzung des Holzes als nachhaltiger Baustoff und umweltfreundlicher Energieträger ist 
auf Grund der guten Standortsverhältnisse, der grossen potenziellen Nachfrage in der Regi-
on, der dichten Walderschliessung und der verkehrsgünstigen Lage des Waldgebietes öko-
logisch und ökonomisch sinnvoll. Die standortsbedingte Vielfalt der Baumarten soll erhalten 
bleiben. Die Holzpreise an der regionalen Wertholzsubmission zeigen, dass die Produktion 
von Spezialsortimenten und Qualitätsholz wirtschaftlich lohnend ist. In den letzten vier Jah-
ren (weiter zurückliegend wirkt sich das Sturmschadenereignis 2003 markant aus) wurden 
durchschnittlich 9'000 m3 Holz pro Jahr genutzt. Es ist zu berücksichtigen, dass die Nut-
zungsfläche durch die Windwürfe reduziert ist. 

 

Holzernte 

In den grossen öffentlichen Wäldern ist die Erschliessung auf einem zeitgemässen Stand, 
sowohl was die Erschliessungsdichte als auch was den Ausbaustandard betrifft. Dank der 
moderaten Hangneigungen besteht ein Potential für die rationelle, hochmechanisierte Holz-
ernte, welche ebenso bestandes- und bodenschonend betrieben werden kann wie die traditi-
onellen Holzernteverfahren. 

 

Sturmschäden 

Der Wald ist im WEP-Perimeter stark von Sturmereignissen geprägt. Knapp 20% (in Rap-
perswil-Jona sind es 30%) der Waldfläche bzw. 200 ha sind Aufforstungen (Pflanzungen und 
Naturverjüngungen) infolge der Sturmschäden seit 1985 (v.a. 1999 und 2003) und der Be-
standesumwandlungen für die Umfahrungsstrasse H53 Rapperswil-Jona – Eschenbach – 
Schmerikon. Die Chancen, die sich dadurch boten, wurden konsequent genutzt, indem z.B. 
durch eine möglichst vielfältige Gehölzmischung (inkl. Sträucher) die Biodiversität und als 
wertvolle Lichtbaumart die Eiche grosszügig gefördert wurden. Etwa die Hälfte der Sturmflä-
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chen konnte der natürlichen Wiederbewaldung übelassen werden, auf der anderen Hälfte 
waren Pflanzungen nötig, v.a. wegen der üppigen Brombeerbedeckung des Bodens. Bei den 
Pflanzungen wurden möglichst naturnahe Baumartenmischungen gewählt, nur 8% entfielen 
auf Nadelholz (Waldföhre und Lärche, keine Fichten und Weisstannen, welche sich ausrei-
chend natürlich verjüngen). Gefördert wurden vor allem die Edellaubhölzer, insbesondere die 
auch ökologisch wertvolle Eiche, und seltene Laubbaumarten. Auf 30 ha wurden 12'000 Ei-
chen gepflanzt. 60 % aller gepflanzten Bäume gelten nach Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
als "speziell förderungswürdig". Die häufigsten Gehölze des natürlichen Vorwaldes waren die 
Birke und der Faulbaum. 

Auf den Sturmschadenflächen 1999 und 2003 wurden folgende 23 Baumarten gesetzt: 
Buche, Bergahorn, Spitzahorn, Esche, Bergulme, Stieleiche, Traubeneiche, Winterlinde, 
Sommerlinde, Hagebuche, Birke, Vogelkirsche, Weisserle, Schwarzerle, Vogelbeerbaum, 
Mehlbeere, Wildapfel, Wildbirne, Nussbaum, Edelkastanie, Speierling, Elsbeere, Waldföhre, 
Lärche. Mit 22 verschiedenen Laubgehölzen wurden neue, stufige Waldränder angelegt. 
Auf den Ersatzaufforstungs- und Umwandlungsflächen für die Umfahrungsstrasse H53 
(T8/A8) wurden zusätzlich folgende 18 Gehölzarten eingebracht: Eibe, Feldahorn, Roter 
Hartriegel, Eingriffliger Weissdorn, Pfaffenhütchen, Schwarzdorn, Schwarzer Holunder, Ge-
meiner Schneeball, Traubenkirsche, Faulbaum, Silber-Weide, Salweide, Aschweide, Laven-
delweide, Schwarzweide, Purpurweide, Mandelweide, Korbweide. 
Alle diese Bepflanzungen wurden auf Grund der Waldstandorte geplant. Die vom Sturm ge-
worfenen Bestände setzten sich zu 80% aus Nadelholz (v.a. Fichte und Weisstanne) zu-
sammen, waren also naturfern. Die neue Waldgeneration ist demgegenüber sehr naturnah 
und vielfältig. Wir erhoffen uns dadurch eine viel bessere Stabilität gegenüber Wind, die Fä-
higkeit zu Naturverjüngung, eine hohe und sichere Wertleistung, umfassende Biodiversität 
und Attraktivität als Erholungswald für die Bevölkerung. 

 

 
Der WEP-Perimeter ist stark von Sturmschäden geprägt (1987, 1990, 1999, 2003). Im Bild Windwurf durch „Lo-
thar“ am 26. Dezember 1999 im Oberwald (Rapperswil-Jona). 
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Eichen-Aufforstung auf Sturmschadenfläche „Lothar“. Der Orkan „Lothar“ am 26. Dezember 1999 und der Gewit-
tersturm vom 16. Juli 2003 verursachten im WEP-Perimeter 170 ha Flächenschäden. Beim Wiederherstellungs-
projekt nutzte der Forstdienst die Chance, auf den grossen Schadenflächen die Eiche als Wertträger und ökolo-
gisch besonders wertvolle Baumart systematisch zu fördern. Auf 30 ha wurden 12‘000 Eichen gesetzt. 

 

 

 
Die sich auf den Sturmflächen üppig entwickelnde Brombeere hemmt die Naturverjüngung und beeinträchtigt die 
Pflanzungen. Diese Probleme sind besonders ausgeprägt auf ehemaligen Fichtenflächen. Mit standortsgerechten 
Laubholzverjüngungen auf den Sturmschadenwiederherstellungsflächen sollen die Bedingungen für die Naturver-
jüngung in der nächsten Waldgeneration optimal gestaltet werden. Diese standortsgerechten Laubholzmischbe-
stände werden auch eine bessere Stabilität aufweisen. 
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Wohlfahrt 

In dieser dicht und stark besiedelten Region ist der Wald ein Rückzugsgebiet für Tiere und 
Pflanzen. Der Wald soll der Bevölkerung als Erholungsraum und Lehrobjekt in naturverträgli-
chem Rahmen zur Verfügung stehen. 

 

Schutzobjekte 

Schutzobjekte von nationaler und regionaler Bedeutung innerhalb des Waldareales oder 
direkt daran angrenzend sind: 

- Flachmoore von nationaler Bedeutung (alle Rapperswil-Jona ausser Balmenrain in 
Eschenbach): Meilacher, Usser Wald, Johannisberg, Joner Wald (3 Objekte), Erlen, 
Chlosterwald, südlich Rüeggenschlee, Schwellbüel (Balmenrain); 

- Flachmoore von regionaler Bedeutung (alle Rapperswil-Jona): Buechmatt, Seewadel, 
Moos; 

- BLN-Objekte „Zürcher Obersee“ (Nr. 1406, Rapperswil-Jona) und „Böllenbergtobel“ (Nr. 
1415, Uznach); 

- Lebensraum-Schongebiete: Oberwald-Chlosterwald-Bannwald-Balmenrain-Döltsch-
Burgerwald (Rapperswil-Jona-Eschenbach-Schmerikon-Uznach) und Eggwald-Kraueren 
(Eschenbach); 

- Landschaftsschutzgebiete: Aspwald-Joner Wald (Rapperswil-Jona) und Böllenbergtobel 
(Uznach); 

- Grundwasserschutzzonen: Tägernau, Salet, Rüeggenschlee, Gublen, Balmenrain; 

- Geotope: Geotope von nationaler und regionaler Bedeutung sind drei Objekte zur 
Schichtrippenlandschaft „Jona-Diemberg“. Obwohl sie eine grössere Waldfläche mitein-
schliessen ergibt sich keine direkter Bezug zur Waldbewirtschaftung. Zudem ist das 
„Martinsbrünneli“ (Rapperswil-Jona) als geologisches Referenzobjekt und als Naturbrü-
cke ein Geotopschutzobjekt wie auch der Schieferkohlenflöz „Böllenbergtobel“ (Uznach). 
Beide sind durch die Waldbewirtschaftung weder tangiert noch gefährdet. 

 

 
Die Naturbrücke „Martinsbrünneli“ (Rapperswil-Jona) ist ein geschütztes Geotop und wird durch „Appenzeller 
Granit“ (Obere Süsswassermolasse) gebildet. Darunter befindet sich ein Wasserfall. 
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- Kulturgüter: Dank der schon sehr frühen menschlichen Aktivitäten gibt es im Planungspe-
rimeter relativ viele wichtige archäologische Objekte, welchen bei der Waldbewirtschaf-
tung spezieller Schutz gewährt werden muss. Sie sind im Objektblatt Nr. D1 abgehandelt. 

 

 
Der Sturm „Lothar“ vom 26. Dezember 1999 legte unter umgeworfenen Fichten  Mauerreste des römischen Guts-
hofes im „Salet“ (Wagen, Rapperswil-Jona) frei. Diese Fundstelle ist seit 1946 bekannt. Das Areal wurde vermut-
lich schon in der Eisenzeit genutzt. 

 

 

Im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung und der Erhebungen in der Arbeitsgruppe kamen 
gegenüber dem Kenntnisstand aus den offiziellen und fachspezifischen Unterlagen keine 
weiteren wichtige, seltene oder schützenswerte Objekte oder Organismen (z.B. seltene oder 
geschützte Pflanzen und Tiere) zum Vorschein. 
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2 Vorgehen und Verbindlichkeit 

2.1 Vorgehen 
Der Planungsprozess gliedert sich in 5 Phasen: 1. Vorbereitung, 2. Planung, 3. Vernehmlas-
sung, 4. Auflage und 5. Genehmigung. 
 
In der 1. Phase bereinigt die Leitungsgruppe (Regionalförster, Revierförster, Berater) den 
Planungsperimeter und veröffentlicht die Planungsabsicht. Anschliessend wird eine Arbeits-
gruppe eingesetzt, in der nebst den Behörden sämtliche Waldbenutzer repräsentativ vertre-
ten sind. 
 
Die 2. Phase ist die für die Meinungsbildung wichtigste Phase, denn die verschiedenen Inte-
ressengruppen werden zur Formulierung ihrer Ansprüche aufgefordert. Für die konkreten 
Umsetzungen aller Ansprüche an den Wald werden zusammen mit der Leitungsgruppe Lö-
sungen gesucht. Allfällige Zielkonflikte werden in bilateralen Gesprächen oder/und anlässlich 
von Besichtigungen vor Ort bereinigt. Nicht lösbare Konflikte bleiben als offene Konflikte be-
stehen. Die Leitungsgruppe beschafft die für die Arbeitsgruppen nötigen Grundlagen und 
erstellt aus den Ergebnissen der Diskussionen und den vorhandenen Grundlagen einen ers-
ten WEP-Entwurf, welcher in der Arbeitsgruppe nochmals diskutiert wird. 
 
In der 3. Phase wird den politischen Gemeinden im Planungsperimeter und Amtsstellen der 
WEP-Entwurf vorgelegt, und sie werden zur Vernehmlassung aufgefordert. Die Leitungs-
gruppe wertet die Vernehmlassungsergebnisse aus. 
 
In der 4. Phase wird das Auflageexemplar produziert, welches mit den Ergebnissen der Ver-
nehmlassung ergänzt wurde. Es wird in den betroffenen Gemeinden aufgelegt, und jeder-
mann kann dazu Einwände oder Vorschläge einbringen. Diese werden von der Leitungs-
gruppe verarbeitet. 

 

In der 5. Phase schliesslich wird das – evtl. nochmals bereinigte – Auflageexemplar dem 
Departement zur Genehmigung vorgelegt. Mit dem Erlass durch den zuständigen Regie-
rungsrat wird der WEP rechtskräftig. 
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Tabelle Planungphasen 

 

 

Phasen / Jahr   2007 2008 2009 2010 2011   

Tätigkeit / Monat 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3     

1. Phase: Vorbereitung                                                                                           

Information Gemeinden     1                                                                                     

Information Eigentümer     2                                                                                     

2. Phase: öffentl. Mitwirkung                                                                                           

Interessenerfassung                                                                                           

1. AG-Sitzung                 4                                                                         

2. AG-Sitzung                 5                                                                         

3. AG-Sitzung                 6                                                                         

4. AG-Sitzung                   7                                                                       

3. Phase: WEP                                                                                           

Grundlagen sammeln                                                                                           

Pläne                                                                                           

Entwurf 1                                                                                           

Entwurf 2                                                                                           

Information Kant. Ämter                                       3                                                   

4. Phase: Auflage                                                                                           

Vernehmlassung                                           8                                               

Überarbeitung                                                                                           

5. Phase: Festsetzung                                                                                           

                                                                                            

 
1   Information Gemeinden: ................................. 21.11.08 5  2. Arbeitsgruppen Sitzung Rapp./Jona:  22.05.08 
2   Information Waldeigentümer: ......................... 21.11.08 6  3. Arbeitsgruppen Sitzung Schmerikon:  27.05.08 
3   Information kantonale Ämter: ..................... vor Auflage 7  4. Arbeitsgruppen Sitzung Eschenbach:   5.06.08 
4   1. Arbeitsgruppensitzung Uznach: .................. 21.11.08 8  Vernehmlassung:  ab Juni 2009 
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2.2 Aufbau 

 

Der WEP besteht aus den drei Blöcken A, B und C.  
 
Der vorliegende Block A ist der eigentliche Waldentwicklungsplan. Er umfasst den schriftli-
chen Bericht und die Pläne, die das Planungsergebnis zusammenfassen. Er enthält Aussa-
gen über Ziele und Strategien der Waldbewirtschaftung und erbringt den Nachweis über die 
ausgewogene Berücksichtigung und adäquate Gewichtung aller Waldfunktionen. Zu diesem 
Zweck werden die Waldflächen mit Vorrangfunktionen festgelegt und die Massnahmen zu 
deren Sicherstellung formuliert. Die speziellen Waldfunktionen werden gemäss den Interes-
senabwägungen festgehalten. Block A wird öffentlich aufgelegt und von der Regierung als 
Waldentwicklungsplan erlassen.  
 
Block B umfasst die Grundlagen der Planung. Hier werden die rechtlich verbindlichen 
Grundlagen und wichtige Sachverhalte wie Richtpläne, Standortkarten und andere Basis-
informationen gesammelt. 

 

In Block C finden sich alle Dokumente, welche die Waldplanung begleiteten: Sitzungs-
Protokolle, Stellungnahmen, Vernehmlassungen und Arbeitspläne. 

 

2.3 Planungsgremien 

Bei der Bearbeitung des WEP ist die gesetzlich verankerte Erfassung der Ansprüche – seien 
es öffentliche, vertreten durch ein Amt oder eine Behörde oder private, vertreten durch natür-
liche oder juristische Personen – ein wichtiger Schritt.  

 

 

Gremium Zusammensetzung und Aufgabe 

Planungsleitung Regionalförster Waldregion 4, See 
Aufgabe:  

- Gesamtkoordination und –leitung 

Leitungsgruppe Die Leitungsgruppe besteht aus dem zuständigen Regionalförster, den 
Revierförstern, einem Vertreter des Waldrates und einem Berater. Der 
Regionalförster nimmt den Vorsitz ein. 
Aufgaben: 

- Information aller berührten Kreise 
- Grundlagenerfassung 
- administrative Betreuung 
- Moderation der Sitzungen 
- Gestaltung der Pläne und Berichte 
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Arbeitsgruppe - Die Arbeitsgruppe setzt sich aus Vertretern der Direktbetroffenen 
(Waldeigentümer), der berührten Interessengruppen (Naturschutz, 
Jagd, Sport, Erholung, Tourismus usw.) und der politischen Gemein-
den zusammen. Die Leitungsgruppe ist ebenfalls Mitglied. 

Aufgaben: 

- Zusammentragen aller Anliegen 
- Ermittlung von Interessenkonflikten 
- Abwägung der Interessen 
- Gemeinsames Erarbeiten von Lösungen 

Tabelle 2:  Planungsgremien und ihre Funktion bei der Planerarbeitung (die namentliche Zusam-
mensetzung der Gremien ist aus dem Impressum auf S. 2 ersichtlich). 

 

 

2.4 Rechtswirkung 
Der Waldentwicklungsplan hat Richtplan-Charakter. Im Planungsverfahren haben Vertreter 
der Gemeinden, der Waldeigentümer und verschiedener Interessengruppen mitgewirkt. Der 
Plan ist somit das Resultat der aktuellen Interessenabwägung und berücksichtigt die Ergeb-
nisse der öffentlichen Mitwirkung. Er gilt für den Zeitraum von 2011 bis 2030. 

Der vorliegende Block A wird mit der Genehmigung durch die Regierung in Kraft gesetzt 
und damit für die Behörden von Bund, Kanton und Gemeinden verbindlich.  

Für den einzelnen Waldeigentümer sind die Ergebnisse des regionalen Waldplanes allein 
noch nicht verbindlich. Sie erlangen diesen Status erst, wenn die betreffenden Vorhaben in 
einer Ausführungsplanung (forstliche Betriebspläne, Verträge, Schutzverordnungen, Projek-
te, etc.) umgesetzt worden sind, welche auch von den betroffenen Waldeigentümern geneh-
migt wurden. Die Ausarbeitung eines entsprechenden Aktionsprogramms (Prioritätenset-
zung) ist Aufgabe des zuständigen Regionalförsters und der als federführend bezeichneten 
Stellen. 

Der WEP verpflichtet Waldbesitzer, Gemeinden und Organisationen noch nicht zu finanziel-
len Aufwendungen. Insofern dieses Thema im WEP behandelt wird, handelt es sich um Vor-
schläge. 

In der Phase 5 (Kap. 22) wird der WEP von der Regierung genehmigt, womit er rechtlich 
verbindlich ist. Der Forstdienst und die federführenden Stellen sind zuständig für den Vollzug 
der Planungsvorhaben und führen die notwendigen Qualitätskontrollen durch. Nach spätes-
tens 20 Jahren wird der WEP gesamthaft überprüft und allenfalls angepasst, wobei einzelne 
Verfahrensschritte verkürzt oder weggelassen werden können. 
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3 Planungsresultate 

Die Leistungen des Waldes sollen gemäss den Prioritäten und in ausgewogenem Mass er-
füllt werden. Insbesondere ist der Wald als Natur- und Kulturlandschaft sowie als Erholungs-
gebiet in seiner regionalen Verteilung dauernd und uneingeschränkt zu erhalten, und die von 
ihm erbrachten Leistungen sind wo möglich zu verbessern (WaG Art. 20). 

 
Eine eigentliche Bewirtschaftungspflicht besteht von Gesetzes wegen nur in Wäldern mit 
Schutzfunktion gegen Naturgefahren und auf Grund von Verträgen in Sonderwaldreserva-
ten. Die Pflege und Nutzung des Waldes ist Aufgabe der Eigentümer.  
 
Diesem Leitbild entsprechend werden in den folgenden Kapiteln allgemeine Bewirtschaf-
tungsgrundsätze, zu erreichende Ziele und Massnahmen formuliert, die 

 

 langfristig, d.h. über mehrere Jahrzehnte, den Waldzustand beeinflussen, 

 als allgemeine Grundsätze für grössere Gebiete flächendeckend gelten, 

 als Grundlage für die forstliche Förderungspolitik dienen, 

 als Grundlage für Entscheide der Behörden aller Stufen dienen. 

 

Inhalte und Vorgaben aus der Waldgesetzgebung werden nur wiederholt, soweit es zur Kon-
kretisierung der Absichten erforderlich ist. 

3.1 Festlegungen 

3.1.1 Bewirtschaftungsgrundsätze 

Der Waldeigentümer richtet die Bewirtschaftung auf übergeordnete Ziele, vor allem des 
Waldentwicklungsplanes, aus und erfüllt seine Pflichten gemäss Gesetz. Die Eigentümer 
sind im Rahmen des übergeordneten Rechts frei, wie sie ihre Produkte ausgestalten und 
vermarkten. 
 

Die Waldeigentümer pflegen und nutzen Ihren Wald nach den zeitgemässen Prinzipien des 
naturnahen Waldbaus. Dabei 

 

 sind Pflege und Nutzung derartig zu gestalten, dass der Wald nach Möglichkeit gleichzei-
tig verschiedene Funktionen langfristig erfüllen kann; 

 wird gemäss den vegetationskundlichen Grundlagen eine standortgerechte Baumarten-
wahl getroffen; 

 ist grundsätzlich die Naturverjüngung der künstlichen Verjüngung vorzuziehen; 

 verwenden sie bestandes- und bodenschonende Holzernteverfahren; 

 ist die Artenvielfalt von Flora und Fauna durch die Erhaltung bzw. Verbesserung der Le-
bensräume (Höhlenbäume, Totholz, Waldränder, Auflichtungen usw.) sicherzustellen; 

 sind die fachlichen Richtlinien und Standards zu berücksichtigen. 

 

Eine notwendige Voraussetzung für die Umsetzung des naturnahen Waldbaues ist das 
Gleichgewicht zwischen Wald und Wild, so dass keine Baumart verbissbedingt ausfällt. 
Diese Bedingung ist im WEP-Perimeter zur Zeit erfüllt. Es ist dafür zu sorgen, dass dies 
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auch in Zukunft so bleibt. Der intensive Kontakt sowie der gute Informations- und Erfah-
rungsaustausch zwischen den Jägern und Forstbehörden ist diesem Anliegen förderlich und 
soll gepflegt werden. 

 

Können unterschiedliche Ziele bzw. Waldfunktionen nicht gleichzeitig auf der gleichen Fläche 
realisiert werden, so ist die Bewirtschaftung nach den in den Waldentwicklungsplänen  aus-
geschiedenen Vorrangfunktionen auszurichten. Im gleichen Sinne wirken die in den Objekt-
blättern festgelegten speziellen Ziele und Massnahmen (siehe Kapitel 4 Besondere Objekte). 

 

Leistungen des Waldeigentümers bzw. des Waldes, die der Erfüllung der Ansprüche der Öf-
fentlichkeit dienen und über eine gesetzlich festgelegte Grundleistung hinausgehen, sind 
objektspezifisch zu regeln. 

3.1.1.1 Nachhaltigkeit 

Die Nutzung bzw. Benutzung der Wälder soll die nachhaltige Erfüllung aller Waldleistungen 
und Waldwirkungen (Nutz-, Schutz- und Wohlfahrtsfunktion) dauernd und uneingeschränkt, 
d.h. nachhaltig, sicherstellen bzw. nicht beeinträchtigen. Die Nachhaltigkeit schliesst den 
ökologischen, den sozialen und den ökonomischen Aspekt ein. Die Schutzfunktion vor Na-
turgefahren hat bei Nutzungskonflikten erste Priorität. 

3.1.1.2 Bodenschonung 

Um die Bodenfruchtbarkeit, die Vitalität und die Verjüngungsfähigkeit des Waldes zu erhalten 
und zu fördern, sollen die Holzernte sowie die Freizeit- und Erholungsnutzung die Böden 
möglichst wenig beeinträchtigen. 

Es sollen bestandes- und bodenschonende Holzernteverfahren gewählt werden. Das Holz-
rücken in Beständen soll wenn immer möglich auf markierten Rückegassen erfolgen. Der 
Bodenschutz ist ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Evaluation von Holzerntekon-
zepten und –verfahren, die Qualität des Bodenschutzes ein wichtiger Indikator für die Nach-
haltigkeit, die Erfüllung des naturnahen Waldbaues und der fachlichen und Führungskompe-
tenz des Forstdienstes. 

3.1.1.3 Schutz vor Naturgefahren 

In einem kantonalen Projekt wurden die Wälder mit Schutzfunktion vor Naturgefahren aus-
geschieden. Die Ausscheidung erfolgte gemäss den Richtlinien des Bundes mittels Model-
len, Ereignisdokumentationen und Erfahrungen des Forstdienstes. Die Computermodelle 
bilden einerseits Naturgefahrenprozesse ab und berücksichtigen anderseits die Schadenpo-
tenziale (Siedlungsgebiete und andere erhebliche Sachwerte). 

Die Schutzwirkungen des Waldes lassen sich im multifunktionalen Wald oft mit den anderen 
Waldfunktionen kombinieren. Sind durch die Naturgefahren Menschen oder erhebliche 
Sachwerte betroffen – ist also ein grosses Schadenpotenzial gegeben –, haben die Schutz-
wälder eine Vorrangfunktion (vgl. auch Objektblatt zu Vorrangfunktion Schutz vor Naturge-
fahren).  

An Wälder entlang von Infrastrukturanlagen (Bauzonen, Autobahnen, Staats- und Gemein-
destrassen, Eisenbahnlinien) werden besondere Stabilitätsanforderungen gestellt, und die 
Waldbehandlung wird oft mit besonderen Sicherheitsauflagen erschwert. Vielfach kann ein 
stufiger Waldrandaufbau den Sicherheitsaspekten Rechnung tragen. An der Finanzierung 
dieser Massnahmen sollen sich die direkten Nutzniesser beteiligen. 
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3.1.1.4 Naturschutz 

Waldreservate 

Der Kanton St.Gallen hat ein Konzept für Waldreservate (März 2003) erarbeitet. Dieses dient 
als Grundlagen für die Ausscheidung der Vorrangfunktionsflächen und der speziellen Objek-
te im Bereich „Naturschutz“.  

Waldreservate werden nicht mehr als Wirtschaftswälder mit vorrangiger Nutzfunktion behan-
delt, sondern als Naturraum, in dem in erster Linie ökologische bzw. natur- und landschafts-
schützerische Ziele massgebend sind. Mittels der Reservatsflächen soll die biologische Viel-
falt erhalten und gefördert und damit ein Beitrag zur Biodiversität geleistet werden. 

In Naturwaldreservaten wird gänzlich auf waldbauliche Eingriffe verzichtet. Der Natur wird 
Raum zur freien Entwicklung gegeben; Wildnis soll wieder Platz haben. Natürliche Prozesse 
und Entwicklungen sollen ungehindert ablaufen können. Naturwaldreservate sind Flächen, 
die langfristig (in der Regel 50 Jahre) durch rechtliche Mittel geschützt und mit einem Nut-
zungsverzicht belegt sind. Es sind Zonen ohne forstliche Eingriffe. 

In Sonderwaldreservaten wird mit waldbaulichen Eingriffen dafür gesorgt, dass sich die 
Flächen gemäss Schutzziel entwickeln und in einer entsprechenden Form erhalten bleiben. 
Sonderwaldreservate sind Waldflächen, die langfristig (in der Regel 50 Jahre) durch rechtli-
che Mittel geschützt und mit einem Nutzungsziel belegt sind. Es sind Zonen, in denen Ein-
griffe getätigt werden, um das Schutzziel zu erreichen. 

Aufgelichtete Wälder sind für die Artenvielfalt wichtig. Sie sind für die Erhaltung vieler be-
drohter Vögel, Schmetterlinge, Käfer, anderer Insekten und weiterer Tier- und Pflanzenarten 
von überragender Bedeutung. In Sonderwaldreservaten soll mit waldbaulichen Eingriffen und 
andern aktiven Naturschutzmassnahmen deren Fortbestand und Entwicklung gesichert wer-
den. 

Zur Etablierung von Waldreservaten bedarf es Verträge zwischen den Waldeigentümern und 
dem Kanton, welche auch die finanziellen Abgeltungen regeln. Vorher sind die Waldeigen-
tümer nicht gebunden. 

 

Waldränder, Waldwiesen und Waldstrassenböschungen 

Speziell gepflegte Waldränder, die einen zusammen mit der Landwirtschaft ausgeschiede-
nen Krautsaum aufweisen, sind wegen ihrer ökologischen Vernetzungswirkung für die Arten-
vielfalt und den Wildlebensraum besonders wertvoll. Bei allen Eingriffen in Waldrandbesto-
ckungen wird nach Möglichkeit ein artenreicher und stufiger Aufbau gefördert. Besondere 
Priorität sollen sonnenexponierte Waldränder geniessen. Fest installierte Zäune entlang von 
Waldrändern sind aus Sicht von Naturschutz, Jagd und Forstwirtschaft unerwünscht. Weiter-
gehende Möglichkeiten zur Pflege und Förderung von Waldrändern sind im Objektblatt VN 2 
"Waldrandpflege allgemein" festgehalten. 

Waldwiesen und -moore sind als eigenständige Lebensräume und dank ökologisch wert-
voller innerer Waldränder von grosser Bedeutung und deshalb mit gezielten Eingriffen zu 
erhalten und zu fördern. 

Waldstrassenböschungen kommen in ihrer Funktion inneren Waldrändern gleich. Vielfach 
sind sie wertvolle Äsungsflächen für das Wild oder Lebensräume für Schmetterlinge und an-
dere Insekten. Auch Orchideen wachsen auf Waldstrassenböschungen, weshalb diese nicht 
zu früh im Jahr gemäht bzw. gemulcht werden sollen. 

Altholzinseln und Totholz fördern das Vorkommen von alten, dicken Bäumen sowie von 
stehendem oder liegendem Totholz. Sie sind wichtige Kleinbiotope für spezialisierte, teilwei-
se gefährdete Organismen. 
Abgestorbene Einzelbäume sollen stehen oder liegen gelassen werden, wenn von diesen 
keine Gefahr für den umliegenden Bestand, die Verkehrswege, die Waldbenutzer oder die 
Arbeitssicherheit ausgeht. Astmaterial und im Bestand verbleibende Stammstücke sollen 
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nicht verbrannt werden, ausser es ist aus Gründen der Walderhaltung oder Sicherheit not-
wendig. Spechtbäume sollen stehen bleiben. 
 
Seltene Tier- und Pflanzenarten 

Seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie ihre Lebensräume sollen erhalten und 
gefördert werden. Seltene einheimische Baumarten werden wie bisher bei den Pflege- und 
Durchforstungseingriffen gezielt gefördert. Gleiches gilt für die Förderung von seltenen 
und/oder gefährdeten Straucharten Kräutern (z.B. Orchideen) und Moosen sowie auch für 
die Verbesserung des Lebensraumes für seltene und/oder gefährdeteTierarten. 

 

         
Einige Orchideen im Wald des WEP-Perimeters (Fuchs‘ Knabenkraut, Langblättriges Waldvöglein, Breitblättrige 
Sumpfwurz, Weisses Breitkölbchen, Rotes Waldvögelein) 

 

 

 
Auch unter den Baumarten gibt es seltene und/oder förderungswürdige Arten, z.B. die Traubeneichen (Tüllenrain, 
Eschenbach). 
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3.1.1.5 Geotopschutz und archäologische Objekte 

Im Gebiet des WEP kommen zahlreiche archäologische Objekte und Objekte des Geotop-
schutzes vor. Sie sind in spezifischen Inventaren erfasst (BLN, Richtplan, Inventar Kantons-
archäologie, kommunale Schutzverordnungen).  

Derartige Objekte müssen von Gesetzes wegen erhalten bleiben. Deren Beeinträchtigung 
bei der Waldbewirtschaftung und bei baulichen Arbeiten für die Waldwirtschaft ist zu vermei-
den. Eine Nutzung der Schutzgebiete durch den Erholungsbetrieb ist möglich sofern – was 
normalerweise der Fall ist - keine Beeinträchtigung stattfindet. 

Für die Waldbewirtschaftung bestehen Restriktionen, indem die Objekte durch Rückefahr-
zeuge und durch das Holzrücken im Bodenzug nicht mechanisch beschädigt werden dürfen. 
Ebenso dürfen sie durch den Bau bzw. Ausbau von Walderschliessungen nicht tangiert wer-
den. Bezüglich der Bestockung bestehen keine Einschränkungen. Allerdings hat der Sturm 
„Lothar“ vom 26. Dezember 1999 im Gebiet Salet (Rapperswil-Jona) gezeigt, dass auf ar-
chäologischen Fundstätten eine stabile Bestockung angestrebt werden soll, d.h. insbesonde-
re möglichst Verzicht auf Fichten und Beschränkung der Umtriebszeit. Alt- und Totholzinseln 
sollen auf solchen Standorten nicht ausgeschieden werden. 

3.1.1.6 Holznutzung und Holzverwendung 

Holznutzung 

Holz ist der einzige nachhaltig erneuerbare Rohstoff der Schweiz. Das Nutzungspotenzial 
des Waldes soll nach Möglichkeit ausgeschöpft werden. Die Nutzfunktion wird weiterhin eine 
bedeutende volkswirtschaftliche und ökologische Leistung des Waldes und wichtig für die 
Waldeigentümer sein. 

Auch aus der Sicht des Naturschutzes ist die Nutzung des Waldes und damit das Einbringen 
von Licht auf den Waldboden anzustreben und zu fördern. 

Holzverwendung 

Bei öffentlichen Bauvorhaben des Staates, der Gemeinden und der Ortsgemeinden im WEP-
Perimeter soll dem Holz in jedem Wettbewerb und in jeder Projektierung eine Chance gege-
ben werden. Die Verwendung von Holz in der Konstruktion, im Innenausbau und für die 
Energieversorgung soll gleichwertig mit den andern Baustoffen und Energieträgern geprüft 
werden. Dabei sind auch ganzheitliche Kosten- und Nutzenüberlegungen als Entscheid-
Kriterien mit einzubeziehen (CO2-Bindung, Transportwege, Wertschöpfung, Entsorgung 
usw.). 

Durch Öffentlichkeitsarbeit soll die Verwendung von Holz gefördert werden. 

3.1.1.7 Erschliessungen 

Der Stand der Erschliessungen in den Waldungen im Gebiet dieses WEP ist gut, da in den 
letzten Jahren die Walderschliessungen im Gebiet von Rapperswil-Jona bis Uznach im 
Rahmen forstlicher Subventionsprojekte mit ca. 5 Mio. Fr. ausgebaut wurden. Es sind keine 
neuen Weg- oder Strassenerschliessungen mehr geplant. Allenfalls steht der funktionale 
Ersatz oder die Optimierung einer bestehenden Erschliessung zur Diskussion, wie z.B. die 
Möglichkeit vom Ausbau bestehender Erdwege zu befestigten Maschinenwegen. 

Die Strassennetze verursachen bei den Eigentümern hohe Kosten. In Zukunft wird der 
Waldbesitzer vermehrt den Ausbaustandard der Strassen nur noch auf die Bedürfnisse der 
Waldbewirtschaftung ausrichten und andere Interessen (z.B. Erholung) als sekundär be-
trachten. Es sei denn, es könne eine Kostenbeteiligung der interessierten Kreise erreicht 
werden (Inwertsetzung von Waldleistungen). 
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3.1.1.8 Erholung 

Freizeit-, Sport- und Erholungsaktivitäten haben in der Region eine grosse Bedeutung. Wald 
und Landschaft spielen für die individuelle wie für die organisierte Freizeitbetätigung eine 
wichtige Rolle. Von den Besuchern, die sich im Wald aufhalten, sind ein grosser Teil Spa-
ziergänger, Jogger, Mountainbiker, OL-Läufer oder Reiter sowie Pilz- und Beerensucher.  

Das Gebiet im und um den Perimeter des WEP „Zürichsee“ hat ein grosses Potential an 
Waldbesuchern. Allein aus den vier beteiligten Gemeinden und den angrenzenden Gebieten 
wollen sich rund 40'000 – 50'000 Personen erholen und ihre Freizeit oft in der Natur verbrin-
gen. Es besteht die Gefahr, dass die verschiedenen Nutzer nebst Störungen der Natur auch 
untereinander in Konflikt geraten. Der WEP kann solche Konflikte in einem beschränkten 
Mass mildern. Mehrheitlich sind gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz notwendig (vgl. 
dazu auch Kapitel 3.1.1.1). 
 

Die Waldbesucher sollen weiterhin ein natürliches, reichhaltiges und interessantes Naherho-
lungsgebiet vorfinden. Ihnen sollen Erholungsinfrastrukturen wie Waldstrassen und -wege 
sowie Rastplätze zur Verfügung stehen. Wälder, in denen auch abseits von Wegen eine in-
tensive Erholungsnutzung stattfinden kann, werden mit der Vorrangfunktion „Erholung“ be-
legt (vgl. Kapitel 3.2.2.3). Die Waldbesucher sollen bei ihren Aktivitäten so gelenkt werden, 
dass 

 die biologische Vielfalt des Gebiets nicht beeinträchtigt wird, 

 ein konfliktfreies Nebeneinander verschiedener Waldbesucher möglich ist und 

 die Beeinträchtigungen für die Waldeigentümer minimal sind oder andernfalls entschädigt 
werden. 

 

Veranstaltungen 

Auf Grund der eidgenössischen Waldgesetzgebung besteht eine Bewilligungspflicht für die 
Durchführung von grossen Veranstaltungen im Wald. Im Kanton St.Gallen ist die entspre-
chende kantonale Waldgesetzgebung am 1. Januar 2000 in Kraft getreten. Ab diesem Zeit-
punkt besteht deshalb eine Melde- resp. Bewilligungspflicht für Veranstaltungen. Von diesen 
Bestimmungen betroffen sind Veranstaltungen, die in freier Natur durchgeführt werden (im 
Wald und in weiteren Lebensräumen von Pflanzen und Tieren) und die den Lebensraum von 
Pflanzen und wildlebenden Tieren beeinträchtigen können. Meldungen bzw. Bewilligungsge-
suche für solche Veranstaltungen sind der zuständigen Politischen Gemeinde einzureichen. 

3.1.1.9 Waldpädagogik, Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit 

Das Thema Waldpädagogik nimmt an Bedeutung zu, wie dies die Waldkindergärten/-schulen 
in Rapperswil-Jona und in Uznach zeigen. Im WEP-Perimeter soll das Verständnis für Natur 
und Wald weiter gefördert werden, z.B. durch Unterstützung entsprechender Bildungsange-
bote. Die diesbezüglich bisher vom Forstdienst erbrachten Leistungen in direktem Kontakt 
mit dem Publikum (Führung von Schulklassen / Exkursionen / Naturthemenpfad Rapperswil-
Jona usw.) werden geschätzt und sind auch weiterhin erwünscht. Die Betretbarkeit des Wal-
des ist eine Grundvoraussetzung für die Bildung im Wald. 

Erfahrungsgemäss ist auch die Öffentlichkeitsarbeit in den Medien ein erfolgreiches Instru-
ment der Umweltbildung und soll aktiv weitergeführt werden. 

 

Waldreservate eignen sich ebenfalls vorzüglich für die Umweltbildung, so auch das im Rah-
men dieses WEP etablierte Naturwaldreservat ‚Weid‘ des Klosters Wurmsbach. 
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3.1.1.10 Gewässer-/Grundwasserschutz 

Bei der Bewirtschaftung des Waldes muss auf das Grundwasser sowie auf stehende oder 
fliessende Gewässer Rücksicht genommen werden. Zum Schutz der Quellen und der 
Grundwasservorkommen sind die rechtskräftig festgelegten Schutzzonen S1, S2 und S3 mit 
den entsprechenden Schutzzonenreglementen massgebend. 

Der gesetzlich verankerte Schutz der Gewässer und des Grundwassers beeinflusst man-
cherorts die Waldbewirtschaftung. Die Holzerntetechnik und das Anlegen von Lagerplätzen 
haben darauf Rücksicht zu nehmen. Gewässer- und Grundwasserschutz sind ein Thema für 
die Inwertsetzung von Waldleistungen. 

3.1.2 Waldfunktionen 

3.1.2.1 Begriff und Bedeutung 

Die Bezeichnung einer Waldfunktion im WEP erfolgt als "Vorrangfunktion" und als "spezielle 
Funktion" gemäss den Richtlinien für die Ausarbeitung von Waldentwicklungsplänen im Kan-
ton St.Gallen. Die Bewirtschaftung von Wäldern mit Vorrang- oder speziellen Funktionen ist 
so vorzunehmen, dass diese nachhaltig erfüllt werden. Wo keine entsprechende Bezeich-
nung erfolgt, stehen sich die verschiedenen Waldfunktionen ebenbürtig gegenüber (Multi-
funktionalität). Es sind die allgemeinen Bewirtschaftungsgrundsätze und die durch bestehen-
de Erlasse genannten Zielsetzungen zu befolgen. 

(s. dazu Kap. 2.4 Rechtswirkung) 

3.1.2.2 Vorrangfunktionen 

Als Gebiete mit Vorrangfunktionen werden Waldflächen ausgeschieden, wenn ihnen bezüg-
lich der Funktionen "Schutz vor Naturgefahren", "Naturschutz" oder "Erholung" eine im Ver-
hältnis zu anderen Nutzungen grössere Bedeutung zukommt. Die Überlagerung von zwei 
oder mehreren Vorrangfunktionen auf derselben Fläche ist nicht zulässig. Der Verweis der 
einzelnen Flächen auf das entsprechende Objektblatt erfolgt mit der Bezeichnung VS (Vor-
rangfunktion Schutz), VN (Vorrangfunktion Naturschutz) oder VE (Vorrangfunktion Erholung). 
Liegen für eine Vorrangfunktion mehrere Objektblätter vor, werden sie in ihrer Reihenfolge 
nummeriert (z.B. VN 1, VN 2, usw.). Bezieht sich ein Objektblatt hingegen auf mehrere Teil-
flächen, so werden diese mit einer zweiten Ziffer durchnummeriert, z.B. VS 1.1, VS 1.2, usw. 

 

Eine explizite Vorrangfunktion "Holznutzung" wird nicht ausgeschieden. Die Nutzfunktion ist 
auf der gesamten Waldfläche naturgemäss gegeben (mit Ausnahme allfälliger Naturwaldre-
servate und Alt- bzw. Totholzinseln). Sie hat sich aber allfälligen Vorrangfunktionen oder den 
nachfolgend beschriebenen speziellen Funktionen unterzuordnen. Die volks- und betriebs-
wirtschaftliche Bedeutung der Holzproduktion für die Allgemeinheit sowie für die einzelnen 
Waldeigentümer wurden bei der Erstellung des WEP berücksichtigt. Bei der Festlegung der 
Vorrangfunktionen und der speziellen Funktionen wurden die Aspekte der Nutzfunktion mit-
einbezogen, um allfälligen Nutzungskonflikten vorzubeugen. 
 
Bei Wäldern, welche mit einer Vorrangfunktion belegt sind, die jedoch zugleich für weitere 
Kriterien eine überdurchschnittliche Bedeutung haben, können diese anderen Kriterien als 
spezielle Funktionen (vgl. Kapitel 3.1.3.3.) hinzugefügt werden. Die Pflege und Bewirtschaf-
tung des Waldes richtet sich prioritär nach der Vorrangfunktion. Diese waldbaulichen Mass-
nahmen sind aber mit den Zielen der speziellen Funktionen abzustimmen. 
 
Die Vorrangfunktion Natur kommt sowohl im WEP als auch im kantonalen Richtplan (Koordi-
nationsblatt V 31: Vorranggebiete Natur und Landschaft) vor. Die Vorrangfunktion Natur im 
Richtplan zielt auf den umfassenden Lebensraumschutz ab, während im WEP mit der Vor-
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rangfunktion Natur vor allem die Ziele der Waldbewirtschaftung angesprochen sind. Es ist 
daher nicht zwingend, dass die Einträge überall deckungsgleich sind. Bei Wäldern, welche 
im WEP mit der Vorrangfunktion Schutz vor Naturgefahren bezeichnet und im kantonalen 
Richtplan als Vorranggebiete Natur und Landschaft ausgeschieden sind, sind die im Richt-
plan genannten Schutzziele bei der Bewirtschaftung und Pflege nach Möglichkeit mitzube-
rücksichtigen. Die Verletzung der Schutzziele ist nur dann zulässig, wenn sich der Schutz vor 
Naturgefahren anders nicht erreichen lässt. 
 

Die im Rahmen des WEP ausgeschiedenen Vorrangfunktionen dienen auch als wichtige 
Entscheidungsgrundlage für Verfahren bei Gemeinden und beim Kanton – wie z.B. für die 
Behandlung von Rodungsgesuchen oder beim Bewilligungsverfahren für Bauten und Anla-
gen ausserhalb der Bauzonen, bei den Bewilligungen von Anlässen und Veranstaltungen 
usw. Die Bewilligungsfähigkeit eines Vorhabens muss weiterhin im Einzelfall geprüft werden, 
auch wenn im Rahmen des WEP die Interessenabwägung vorgezogen wurde. 

3.1.2.3 Spezielle Funktionen 

Spezielle Funktionen beziehen sich auf Waldflächen oder einzelne Objekte, die nicht mit 
einer Vorrangfunktion versehen werden, die aber in ihrer Eigenart oder Bedeutung doch über 
die für den ganzen Wald geltende Multifunktionalität hinausgehen. Die Bezeichnung einer 
speziellen Funktion dient zugleich auch zur Lösung von Interessenkonflikten: Mit dem ent-
sprechenden Eintrag im Plan wird dem jeweiligen Anliegen einerseits eine Berechtigung at-
testiert, andererseits wird es aber auf einen bestimmten Platz (z.B. Feuerstelle), auf eine 
festgelegte Strecke (z.B. Bikestrecke) oder auf die eingetragene Fläche (z.B. sensible Zone) 
beschränkt. Damit dient die Bezeichnung von speziellen Funktionen unter anderem auch der 
Kanalisierung und Steuerung von Freizeitaktivitäten. 
 
Die Flächen und Objekte sind thematisch gegliedert und im Plan mit der Nummer des ent-
sprechenden Objektblatts versehen. Flächen mit einer "speziellen Funktion" sollen sich in 
der Regel nicht überlappen. Die Überlagerung mit einer Vorrangfunktion ist hingegen mög-
lich (siehe Kapitel 3.1.3.2). 

 

Die Objektblätter mit den speziellen Funktionen sind im Kapitel 3.2.3 aufgeführt. 

3.1.3 Konfliktbehandlung 

Besteht für ein Gebiet oder eine Funktion ein Interessenkonflikt, für den im Planungsprozess 
keine Einigung erzielt werden konnte, so wird dieser offene Konflikt auf dem Plan und einem 
Objektblatt als "ungelöster Konflikt" dargestellt. Zu den Erläuterungen gehört auch eine 
Beschreibung des weiteren Vorgehens (z.B. zusätzliche notwendige Abklärungen usw.) mit 
einer klaren Aufgabenzuweisung (vgl. Kap. 3.2.4). 
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3.2 Objektblätter 

Bei den besonderen Objekten handelt es sich um Waldteile oder Vorhaben, die infolge der 
vorhandenen Interessen am Wald spezielle Massnahmen erfordern und die mit der flächigen 
Zuweisung einer Vorrang- oder speziellen Waldfunktion (vgl. Abschnitt 32) nicht hinreichend 
erfasst werden können. Sie werden auf je einem separaten Blatt beschrieben, einem 
sogenannten Objektblatt, das die speziellen Flächenziele, Massnahmen und Vorhaben je 
nach Planungsstand in einem unterschiedlichen Konkretisierungsgrad festhält. 

3.2.1 Übersicht Objektblätter 

Die nachfolgenden Tabellen geben eine Übersicht über die im WEP Zürichsee  vorkommen-
den Objektblätter und deren Bezug zu den Beteiligten. In einer ersten Tabelle (Tabelle 6) ist 
zusammengestellt, welche Objektblätter welche Politischen Gemeinden berühren. In Tabelle 
7 wird aufgezeigt, welche Behörde oder Körperschaft bei welchem Objektblatt die federfüh-
rende Stellung einnimmt. 

Alle Objekte wurden mit einer ID-Nummer versehen, welche thematisch eindeutig ist, sich 
aber evtl. über mehrere Gemeinden erstrecken oder in mehreren Gemeinden vorkommen 
kann. 
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3.2.1.1 Zuordnung der betroffenen Gemeinden nach Objektblättern 

 

Nr. ID-Nr. Seite Titel Gemeinde 
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VS1 VS 1 29 Wälder mit Schutzfunktion vor Naturgefahren  X X X 

VN1 VN1 31 Naturreservate und Tobel  X X X 

VN2 VN 2 33 Sonderwaldreservate X X X X 

VN3 VN 3 35 Schützenswerte Waldstandorte X X X X 

VN4 VN 4 37 Flachmoore von nationaler Bedeutung X    

VN5 VN 5 38 BLN Schichtrippenlandschaft X X X X 

VN6 VN6 40 Naturwaldreservate X    

VE1 VE 1 42 Erholungswald X  X  

VE 2 VE 2 44 Waldfriedhof   X  

N1 N 1.1 - 1.2 46 Waldränder  X X X X 

N2 N 2.1 - 2.8 48 Naturschutzanliegen (ohne Konflikte) X X X X 

N3 N 3.1 – 3.4 50 Naturschutzanliegen (mit Konflikten) X X X X 

E1 E 1.1 – 1.5 52 Waldnutzung für OL (mit Konflikten) X X X X 

E2 E2.1 - 2.4 55 Infrastruktur für Erholungsnutzung (ohne Konflikte) 
Fahrverbote 

X X X X 

E3 E 3.1 – 3.7 58 Infrastruktur für Erholungsnutzung (mit Konflikten) 
Fahrverbote / Sicherheitsholzerei 

X X X X 

E4 E 4.1- 4.4 61 Schiessanlagen X  X  

W1 W 1.1- 1.4 63 Sensible Wildlebensräume X  X X 

W2 W 2.1 – 2.4 67 Wald und Wild X X X X 

I 1 I 1.1 – 1.7  69 Infrastruktur zur Waldbewirtschaftung (Wege, Fahrver-
bote. Parkplätze) 

X X X X 

I 2 I2.1 – 2.2 72 Wasserreservoire x  X  

I 3 I 3.1 – 3.2 73 Abbaugebiete (Steinbrüche) X X X X 

D1 D 1.1 – 1.8 75 Kulturgüter     

G1 G1 77 Quell- und Grundwasserschutz X X  X 

Tabelle 3: Übersicht über die Objektblätter im WEP Zürichsee und Zuordnung zu den Gemeinden. 
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3.2.1.2 Zuordnung der federführenden Stellen nach Objektblättern 

 

Nr. ID-Nr. S. Titel Federführung 
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VS1 VS 1 29 Wälder mit Schutzfunktion vor 
Naturgefahren 

R              

VN1 VN 1 31 Naturreservate und Tobel  X             

VN2 VN 2 33 Sonderwaldreservate  X             

VN3 VN 3 35 Schützenswerte Waldstandorte R              

VN4 VN 4 37 Flachmoore von nationaler Bedeu-
tung 

 X             

VN5 VN 5 38 BLN Schichtrippenlandschaft  X             

VN6 VN6 40 Naturwaldreservate R              

VE1 VE 1 42 Erholungswald   X X X X         

VE2 VE 2 44 Waldfriedhof         X      

N1 N 1.1 - 1.2 46 Waldränder  R              

N2 N 2.1 - 2.8 48 Naturschutzanliegen (ohne Konflik-
te) 

 X             

N3 N 3.1 – 3.4 50 Naturschutzanliegen (mit Konflikten) K X X X X X     X    

E1 E 1.1 – 1.5 52 Waldnutzung für OL (mit Konflikten)          X     

E2 E2.1 - 2.4 55 Infrastruktur für Erholungsnutzung 
(ohne Konflikte) Fahrverbote 

 X             

E3 E 3.1 – 3.7 58 Infrastruktur für Erholungsnutzung 
(mit Konflikten) Fahrverbote / Si-
cherheitsholzerei 

 X         X    

E4 E 4.1- 4.4 61 Schiessanlagen       X  X, 
B 

     

W1 W 1.1- 1.4 63 Sensible Wildlebensräume  X             

W2 W 2.1 – 2.4 67 Wald und Wild   X  X X         

I 1 I 1.1 – 1.7  69 Infrastruktur zur Waldbewirtschaf-
tung (Wege, Fahrverbote. Parkplät-
ze) 

  X X X X         

I 2 I 2.1 – 2.2 72 Wasserreservoire           X    

I 3  I 3.1 – 3.2 73 Abbaugebiete (Steinbrüche)            X   

D1 D 1.1 – 1.8 75 Kulturgüter             X  

G1 G1 77 Quell- und Grundwasserschutz              X 

Tabelle 4: Übersicht der Federführung je Objektblätter im WEP Zürichsee. 
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3.2.2 Vorrangfunktionen 

3.2.2.1 Vorrangfunktion Schutz vor Naturgefahren (VS) 

Waldentwicklungsplan Zürichsee - Objektblatt, Vorrang Schutz vor Naturgefahren 
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Titel Wälder mit Schutzfunktion vor Naturgefahren Nr. VS 1  

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach, Schmerikon, Eschenbach 

ID-Nummern VS 1 

Lokalname/n Siehe Plan „Wald mit Vorrangfunktion“. 

Ausgangslage Die Schutzwaldausscheidung erfolgte in einem Projekt des Kantonsforstamtes 
St. Gallen (KFA 2003). Als Wälder mit Schutzfunktion vor Naturgefahren (VS) 
schützen 

- Bauzonen und Siedlungsflächen, 

- bewohnte Einzelgebäude, Infrastrukturanlagen wie Abwasserreinigungs-
anlagen, Reservoire, 

- Strassen > 3. Klasse (Klassierung Swisstopo) und Erschliessungen be-
wohnter Gebäude, 

vor mindestens einer der Naturgefahren Stein- und Blockschlag, Lawinen und 
Schneegleiten, Rutschungen, Erosion/Murgang und Wildholz. 

Ausserdem solche, die Sportanlagen und Skipisten vor Lawinen und Schnee-
gleiten schützen (kantonale Zuordnung). 

Die kantonale Schutzwaldausscheidung weist im WEP-Perimeter 153 ha 
Schutzwald aus. 

Konflikt Naturschutz/Erholung – Schutz vor Naturgefahren 

Ziel / Absichten Die Schutzfunktion des Waldes vor Naturgefahren ist nachhaltig und optimal 
sichergestellt. 

V
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Massnahmen  

 

Waldpflegemassnahmen gemäss Wegleitung „Nachhaltigkeit im Schutzwald„ 
(NaiS) des BAFU (2005). Die Anforderungsprofile an den Wald nach NaiS sind 
für den gesamten Schutzwald verbindlich, unabhängig von der Subventionie-
rung der Massnahmen. Die vom BAFU bezeichneten Schadenpotenziale sind 
von den Kantonen zu schützen. 

Ausführung / Um-
setzung 

Handlungsbedarf und waldbauliche/technische Massnahmen auf den Weiser-
flächen bzw. auf den Eingriffsflächen nach NaiS herleiten. Priorisierung ge-
mäss Vorgabe Regionalforstamt 4. Finanzierung gemäss Programm NFA. 

Controlling gemäss kantonalem Controllingkonzept. 

Finanzierung Beiträge NFA und Holzertrag, nötigenfalls Beitragsgesuche an Gemeinden. 
Allfällige Restkosten zu Lasten Waldeigentümer. 

Für angeordnete Massnahmen im Rahmen der verfügbaren Kredite forstliche 
Beiträge von Bund und Kanton an Leistungen: 

Abgeltungen Bund (Art. 38, Abs. 1 WaG) 

Kostenanteil Kanton (Art. 30 EgzWaG) 

Kostentragung durch Dritte (Art. 35 EgzWaG) 

Zeitrahmen /  
Termin 

WEP-Periode 
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Federführung Regionalforstamt 4 

 

 

 

 

Beteiligte Waldeigentümer 

Politische Gemeinden 

Amt für Raumentwicklung und Geoinformation (AREG) 

Kant. Tiefbauamt 

Amt für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) 

Kantonsforstamt (KFA) 

Information  
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Dokumente Kantonsforstamt 2003: Projekt Schutzwaldausscheidung Kt. St. Gallen 

 

Karte Schutzwaldausscheidung BSF/SF des Kantons St.Gallen (November 2003) 

 WEP: Plan 1 "Wald mit Vorrangfunktion": VS1, VS2 Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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3.2.2.2 Vorrangfunktion Natur und Landschaft (VN) 

Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt „Vorrangfunktion Natur und Landschaft“ 
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Titel Naturwaldreservate in Tobeln Nr. VN 1 

Gemeinde/n Rapperswil-Jona und Uznach (hauptsächlich) 

ID-Nummern VN 1 

Lokalname/n Uznach: 

Ranzach- und Ernetschwiler Tobel (Objekt Nr. 83 Waldreservatskonzept, ge-
mäss Planungsgrundlagen WEP Zürichsee) 

Rapperswil-Jona: 

Jona-Ufer im Usser Wald, Teilrenaturierung Holzwies-Grunau-Hakennest und 
Gaisrain (Objekte Nr. 85 Waldreservatskonzept) 

Ausgangslage Im Gebiet Ranzach- und Ernetschwiler Tobel (Uznach) und Jona-Ufer Usser 
Wald und Gaisrain (Rapperswil-Jona) kommen regionaltypische Standorts-
komplexe – mittlere Buchenwälder, Kalkbuchenwälder, saure Buchenwälder - 
und einige seltene, schützenswerte Waldgesellschaften (Ahorn-Eschen- und 
Ulmen-Eschen- Auenwälder) vor. 

Das Ranzachtobel, das Jona-Ufer und der Gaisrain sind im Waldreservats-
konzept als potentielle Naturwaldreservate kartiert. Teilrenaturierung 
Holzwies-Grunau-Hakennest ist in Diskussion. 

Konflikt Die Tobeleinhänge am Ranzachtobel sowie der Gaisrain sind als „Schutzwald 
vor Naturgefahren“ ausgeschieden  

Das Jona-Ufer im Usser Wald ist nicht als Schutzwald vor Naturgefahren aus-
geschieden, hingegen wurde es im Rahmen der Interessenerfassung im vor-
liegenden WEP mit der Vorrangfunktion „Erholung“ belegt. 

Somit bestehen Konflikte mit der Schutz- und Erholungsfunktion, welche beide 
in diesem Planungsgebiet gegenüber der Ausscheidung von Naturwaldreser-
vaten in Tobeln als vorrangig zu betrachten sind. 

Ziel / Absichten Erhalt und Förderung der standortsgerechten Baumartenmischung (Flächen 
mit schützenswerten Waldstandorten) sowie Prozessschutz (vorgeschlagene 
Naturwaldreservatsperimeter im Waldreservatskonzept). 
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Massnahmen  

 

Im Ranzachtobel (Uznach) und am Gaisrain (Rapperswil-Jona) hat die 
Schutzfunktion vor Naturgefahren Vorrang vor der Naturschutzfunktion. Dies 
bedeutet insbesondere, dass keine Bäume in die Gewässer fallen dürfen we-
gen der Verklausungsgefahr. 

Längs des Jona-Ufers im Usser Wald (Rapperswil-Jona) hat die Erholungs-
funktion gemäss diesem WEP Vorrang (Objektblatt VE1). Dies bedeutet, dass 
keine Totholz- oder instabilen Stämme vorhanden sein dürfen, was einem 
Naturwaldreservat widerspricht. Zudem dürfen keine Bäume in das Gerinne 
stürzen wegen der Verklausungsgefahr. Somit ist dieser Wald zu bewirtschaf-
ten. 

Aus diesen Gründen sind die im Waldreservatskonzept vorgeschlagenen 
Naturwaldreservate nicht möglich! 

Die naturschützerischen Zielsetzungen (Naturwaldreservat, schützenswerte 
Waldstandorte) sollen aber in den im Waldreservatskonzept vorgeschlagenen 
Naturwaldreservatsflächen im Rahmen des Möglichen mitberücksichtigt wer-
den. Bezüglich des Erhaltes der standortsgemässen Baumartenzusam-
mensetzung auf den schützenswerten Waldstandorten ergeben sich keine 
Zielkonflikte mit der Schutz- und Erholungsfunktion, da dies auch im Schutz- 
und Erholungswald eine wichtige Anforderung ist. Hingegen kann der im 
Rahmen des Prozessschutzes entstehende Totholzanteil eines Naturwaldre-
servates nicht realisiert werden, und Interventionen können bei drohender 
Verklausung unumgänglich sein (Fällen bzw. Entfernen des Holzes). 

Ausführungspla-
nung / Umsetzung 

keine Umsetzung der vorgeschlagenen Naturwaldreservate 

Finanzierung - 

Zeitrahmen /  
Termin 

permanent 
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Federführung Forstdienst  

Beteiligte Waldeigentümer 

Information Die Öffentlichkeit soll über die Schutzfunktion sowie den naturschützerischen 
Wert und die Anforderungen an diese Waldflächen und die sich daraus erge-
benden Zielkonflikte informiert werden. 
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Dokumente Konzept Waldreservat Kanton St.Gallen 

Schutzverordnung Gemeinde Uznach 

Karte Grundlagenplan, Konzept Waldreservate Kanton St.Gallen. 

Schutzverordnung der Gemeinde Uznach  
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Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt „Vorrangfunktion Natur und Landschaft“ 
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Titel Sonderwaldreservate Nr. VN 2 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona 

ID-Nummern VN 2 

Lokalname/n Rapperswil- Jona: Südhang Aspwald (Objekt Nr. 84.0 kant. Waldreservats-
konzept) 

                 Auen. Diese können als Sonderwaldstandorte i.w.S. aufgefasst 
werden, werden aber nicht als solche ausgeschieden (vgl. VN 1). 

Ausgangslage Das Gebiet zeichnet sich durch spezielle landschaftsdynamische Prozesse, 
Vorkommen lichter Waldstrukturen und durch eine seltene, schützenswerte 
Waldgesellschaft, den Seggen-Buchenwald mit Weisssegge (Carici-Fagetum 
typicum, Nr. 14), aus. Den grössten Flächenanteil nimmt der Typische Platt-
erbsen-Buchenwald (Lathyro-Fagetum typicum, Nr. 9) ein, eine nicht seltene 
Waldgesellschaft bei uns, welche aber eine Vielzahl von Laubbaumarten be-
herbergt. Die dritte wichtige Waldgesellschaft, der Platterbsen-Buchenwald 
mit Weisssegge (Lathyro-Fagetum caricetosum albae, Nr. 10), vermittelt zwi-
schen den bereits aufgeführten beiden Waldgesellschaften. Das im Waldre-
servatskonzept vorgeschlagene Sonderwaldreservat zielt auf eine möglichst 
hohe Vielfalt von Laubbaumarten und Sträuchern sowie seltener Bodenpflan-
zen, was alles durch lichte Waldstrukturen mit entsprechenden Pflegeeingrif-
fen erreicht werden kann. 

Im kantonalen Reservatskonzept ist das Gebiet als potentielles Sonderwald-
reservat 2. Priorität kartiert. Die Fläche beträgt 17 ha. 

Konflikt Wegen der eingeschränkten Wüchsigkeit dieser Waldstandorte ergeben sich 
keine Zielkonflikte mit der Nutzfunktion. Die Schutzfunktion vor Naturgefahren 
ist hier nicht relevant. Als Erholungswald werden diese teilweise auch wegen 
dichten Unterwuchses schwer begehbaren Steilhänge nicht beansprucht. 
Somit besteht kein Konfliktpotential. 

Ziel / Absichten - Erhalt und Förderung der Naturwerte, d.h. der Gehölzvielfalt und lichtbe-
dürftiger Kräuter. 
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Massnahmen  

 

- Der Südhang des Aspwaldes wird als Sonderwaldreservat bezeich-
net. 

- Die naturschützerische Zielsetzung ist zu konkretisieren; 

- Massnahmenplan erstellen; 

- waldbauliche Bewirtschaftung auf Zielsetzung ausrichten (Sonderwaldre-
servat); 

- wenn möglich Waldreservatsvertrag zwischen Waldeigentümern und Kan-
ton abschliessen; 

- finanziellen Entschädigung regeln, nötigenfalls inkl. Sponsoring; 

- Koordination mit GAöL- und Vernetzungsprojekten (AREG, LaWa). 

Ausführungspla-
nung / Umsetzung 

- Waldreservatsprojekt, ansonsten Betriebsplan. 

- Vertrag inkl. Massnahmenplanung mit Grundeigentümern. Keine hoheitli-
che Verfügung. 

Finanzierung forstliche Beiträge und/oder Sponsoringbeiträge. 

Zeitrahmen /  
Termin 

Projektstart anvisiert ab 2012. 
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Federführung Forstdienst. 

Beteiligte Waldeigentümer 

Stadt Rapperswil-Jona 

Natur- und Vogelschutzverein Rapperswil-Jona 

WWF, Sektion SG, Regionalgruppe See-Gaster 

Jagdgesellschaft Jona 

ANJF 

KFA 

Information Zu Beginn und während der Umsetzung soll das Sonderwaldreservat zur Auf-
klärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit über ökologische Zusammen-
hänge dienen. Die Information kann über verschiedene Kanäle und Medien 
erfolgen. 
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Dokumente Vegetationskundliche Waldstandortskarte, Karte Waldreservatskonzept 

Karte Grundlagenplan 

Konzept Waldreservate Kanton St.Gallen. 
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Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt „Vorrangfunktion Natur und Landschaft“ 
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Titel Schützenswerte Waldstandorte Nr. VN 3 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach, Schmerikon, Eschenbach 

ID- Nummern VN 3 

Lokalname/n Ganze Waldfläche im WEP-Perimeter 

Ausgangslage Es liegt in hohem naturschützerischem Interesse, dass ökologisch sehr wert-
volle und seltene Waldgesellschaften und –standorte in möglichst naturnahem 
Zustand erhalten bleiben. Aus nationaler Sicht sind diese Wälder im „Atlas 
schutzwürdiger Vegetationstypen der Schweiz“ (BUWAL 1993) aufgelistet 
(siehe unten: „Dokumente“). Einige der in diesem Inventar genannten Waldty-
pen kommen im WEP-Perimeter vor. Ihre Fläche beträgt insgesamt 68.35 ha 
oder 5.94% der Gesamtwaldfläche. 

Aus kantonaler Sicht schützenswerte Waldgesellschaften und Waldstandorte 
sind im kantonalen Waldreservatskonzept enthalten (Auenwälder der Jona)  

Konflikt keine. Die Nutz- und Erholungsfunktion werden durch die nachfolgend aufge-
führte Zielvorgabe unterstützt, denn diese Standorte beherbergen auf dem 
Holzmarkt gesuchte Edellaubhölzer sowie seltene Baumarten und sind teil-
weise sehr produktiv. Soweit es sich um Schutzwald vor Naturgefahren han-
delt ist auf diesen Standorten eine möglichst naturnahe Bestockung auch aus 
dieser Sicht wichtig. 

Ziel / Absichten dauernde Erhaltung der schützenswerten Waldgesellschaften und Wald-
standorte, möglichst naturnahe Baumartenzusammensetzung und Waldbe-
wirtschaftung, nötigenfalls Aufwertungsmassnahmen. Die forstliche Nutzung 
dieser Wälder ist möglich, ein Nutzungsverzicht ist nicht nötig. 
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Massnahmen  

 

- Inventarisierung der schützenswerten Waldstandorte und –gesellschaften 
(ist bereits erfolgt); 

- Zustandsbeurteilung, v.a. der Baumartenzusammensetzung und Verjün-
gungsfähigkeit; 

- Massnahmenplanung und Umsetzung soweit für die Zielsetzung erforder-
lich, ansonsten: 

- In den übrigen Fällen normale Waldbewirtschaftung mit Ausübung der 
Nutzfunktion im gesetzlichen Rahmen unter Einhaltung der Vorgaben 
zum naturnahen Waldbau, mit der Einschränkung, dass keine Gast-
baumarten vorhanden sein sollen. Die Naturverjüngung ist die Regel, 
der Bodenschutz ist sehr wichtig. 

Ausführungspla-
nung / Umsetzung 

Meistens handelt es sich um Edellaubholzstandorte, zum grossen Teil in 
feuchter Ausbildung. Im Übrigen sind es oft Föhrenbestände. Diese Bestände 
weisen meistens eine naturnahe Zusammensetzung auf. Die Laubholzstand-
orte sind auch wirtschaftlich bedeutungsvoll, können dort doch wertvolle Holz-
sortimente von bester Qualität produziert werden. Es besteht deshalb aus 
betrieblicher Sicht kein Interesse an einer Veränderung der Bestockung. So-
mit sind in den meisten Fällen keine speziellen Umsetzungsmassnahmen 
nötig, die normale naturnahe Waldbewirtschaftung erfüllt die Zielsetzung und 
bleibt gewährleistet. 

Finanzierung keine speziellen Abgeltungen 

Zeitrahmen /  
Termin 

WEP-Periode 
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Federführung Regionalforstamt 4 

 

 

Beteiligte Waldeigentümer 

Information Die Bevölkerung soll über diese speziellen Waldstandorte und deren waldbau-
lichen Möglichkeiten informiert werden, sowohl im Hinblick auf den Natur-
schutz als auch im Hinblick auf die Wertholzproduktion. Es ist dies ein gutes 
Beispiel für die Übereinstimmung naturschützerischer Zielsetzungen mit der 
Nutzfunktion. Grundsätzlich gilt das zwar für die gesamte Waldfläche, doch 
kann dieser Sachverhalt auf diesen Waldstorten besonders eindrücklich dar-
gestellt und vermittelt werden. 
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Dokumente Liste der schutzwürdigen Waldstandorte im WEP-Perimeter nach BU-
WAL/BAFU (1993), Nummern nach Waldstandortskartierung SG und „Wald-
gesellschaften der Schweiz“ (Mitt. WSL Band 73 Heft 2 1998): 

13  Linden-Zahnwurz-Buchenwald (1 Standort, 0.11 ha) 

14  Weissseggen-Buchenwald (9 Standorte, 2.33 ha) 

22  Phyllitido-Aceretum allietosum (1 Standort, 0.09 ha) 

26  Aceri-Fraxinetum (86 Standorte, 30.00 ha) 

27  Carici remotae-Fraxinetum (59 Standorte, 11.28 ha) 

28  Ulmo-Fraxinetum typicum (5 Standorte, 1.14 ha) 

29  Ulmo-Fraxinetum (43 Standorte, 13.19 ha) 

30  Pruno-Fraxinetum (22 Standorte, 3.77 ha) 

44  Carici elongatae-Alnetum glutinosae (5 Standorte, 1.88 ha) 

46  Bazzanio-Abietetum (2 Standorte, 4.47 ha) 

56  Sphagno-Pinetum (1 Standort, 0.09 ha) 

Karte Grundlagenplan, vegetationskundliche Waldstandortkarte Kanton St. Gallen, 
Konzept Waldreservate Kanton St.Gallen. 

WEP: Plan 1 "Wald mit Vorrangfunktion": VN 3 
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Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt „Vorrangfunktion Natur und Landschaft“ 
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Titel Flachmoore von nationaler Bedeutung Nr. VN 4 

Gemeinde/n Rapperswil-Jona 

ID-Nummern VN 4 

Lokalname/n Aspwald, Usserwald, Joner Wald, Erlen, Chlosterwald (gemäss Plangrundlage 
WEP Zürichsee) 

Ausgangslage Die Waldmoore sind Bestandteil des Bundesinventares der Flachmoore von 
nationaler Bedeutung und somit geschützt. Es kommen in der Umgebung 
auch sehr seltene Waldgesellschaften vor (siehe VN 3). Amphibien und Repti-
lien (Ringelnatter) haben hier wertvolle Lebensräume. 

Konflikt Naturschutz – Erholung. 

Ziel / Absichten - Erhalt der Flachmoorbiotope und deren Übergangszonen, 

- Erhalt des Landschaftsbildes. 

- Nutzungsarten im bisherigen Umfang unter Schonung der Moorbiotope 
und Pufferzonen (keine zusätzlichen Einrichtungen im Kernbereich). 

- Entfernung allfälliger schädlicher Nebennutzungen. 
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Massnahmen  

 

- Waldbauliche Bewirtschaftung auf Erhalt der Moorbiotope abstimmen. 

- Erholungsobjekte koordinieren und von Moorbiotopen fernhalten. 

- Intensiverholung von Moorbereichen fernhalten. 

Ausführungspla-
nung / Umsetzung 

- Berücksichtigung der Anliegen bei der Holzanzeichnung, bei der Holzern-
teplanung und bei der Bewilligung von Anlässen 

Finanzierung keine forstlichen Finanzierungstatbestände. 

Zeitrahmen /  
Termin 

WEP-Periode 
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Federführung Forstdienst 

 

Beteiligte Waldeigentümer 

ANJF 

 

Information - 
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Dokumente Bundesinventar der Hoch- und Flachmoore von nationaler Bedeutung 

Schutzverordnung der Stadt Rapperswil-Jona 

Karte Grundlagenplan. 
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Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt „Vorrangfunktion Natur und Landschaft“ 
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Titel BLN Schichtrippenlandschaft Nr. VN 5 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach, Schmerikon, Eschenbach 

ID-Nummern VN 5 

Lokalname/n Schichtrippenlandschaft:  

Eggwald, Krauernwald, Oberwald/Chlosterwald, Usserwald, Aspwald, Bann-
wald, Burgerwald 

Uznach, übriger Wald 

Ausgangslage Die Erhaltung der lichten Wälder mit Eichen und Föhren an den Südhängen 
sowie der Buchen-Tannenwälder an den Nordhängen soll durch die Bewirt-
schaftung gewährleistet bleiben. An den Südhängen handelt es sich teilweise 
um Schutzwald vor Naturgefahren (VS 1). 

Konflikt keine Konflikte: 

Der naturnahe Waldbau berücksichtigt die standortskundlichen Gegebenhei-
ten, womit die Nutzfunktion und die Schutzfunktion nicht tangiert werden. Die 
Erholungsfunktion profitiert von diesen Anliegen. 

Das Sonderwaldreservat Aspwald (VN2) unterstützt die Anliegen im vorlie-
genden Objektblatt. 

Ziel / Absichten - Erhalt der Schichtrippenlandschaft insgesamt; 

- lichte Wälder (Eichen, Föhren)am Südhang und auf den Kreten; Erhalt der 
Buchen-Tannenbestockungen an den Nordhängen 
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Massnahmen  

 

- waldbauliche Bewirtschaftung auf den Erhalt der Naturwerte abstimmen, 
insbesondere lichtbedürftige Arten fördern (Eichen, Föhren usw.); 

- Voraussetzung ist der Erhalt dieser Standorte als Ganzes. Die aktuellen 
und potentiellen Sandsteinabbaugebiete(vgl. Objektblatt Nr. I 4) betreffen 
nicht diese Waldstandorte. 

 

Ausführungspla-
nung / Umsetzung 

Umsetzung im Rahmen des naturnahen Waldbaues, keine spezielle Planung 
nötig. 

Finanzierung im Normalfall keine speziellen forstlichen Beiträge 

Zeitrahmen /  
Termin 

WEP-Periode 
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Federführung Forstdienst. 

 

Beteiligte Waldeigentümer 

AREG 

ANJF 

Natur- und Vogelschutzverein Rapperswil-Jona 

WWF, Sektion SG, Regionalgruppe See-Gaster 

Information - 
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Dokumente WEP-Karte 

 

 

 

Karte Grundlagenplan 

 

 



WEP Zürichsee Seite 39 

 

  © Regionalforstamt 4, Rieden 2011 

Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt „Vorrangfunktion Natur und Landschaft“ 
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Titel Naturwaldreservate Nr. VN 6 

Gemeinde/n Rapperswil - Jona 

 

ID-Nummern VN 6 

Lokalname/n Klosterwald „Weid“ 

 

Ausgangslage Das Kloster Wurmsbach stellte im Rahmen der öffentlichen Auflage das 
Gesuch, das Gebiet „Weid“ als Naturwaldreservat auszuscheiden. Dieses 
Anliegen entspricht der Biodiversitätsstrategie in der Waldregion 4 und im 
Kanton St. Gallen. 

 

Konflikt Die Sicherheit der Waldbenutzer wird durch das sich mit der Zeit bildende 
Alt- und Totholz vermindert. 

 

Ziel / Absichten Im „Klosterwald“ sollen 32 ha Waldfläche als Naturwaldreservat ausgeschie-
den werden mit dem Ziel des Prozessschutzes. Damit wird die Biodiversität 
gefördert, insbesondere bei alt- und totholzbewohnenden Organismen sowie 
solchen der Pionierstadien. 
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Konfliktlösung Die Sicherheitsholzerei im Bereich klassierter Wanderwege wird von der 
Stadt Rapperswil - Jona finanziert und durch den Forstdienst organisiert. 
Das Betreten der eigentlichen Waldfläche erfolgt in eigener Verantwortung. 

 

Massnahmen Das Waldreservat „Weid“ ist mittels eines Vertrages zwischen dem Kanton 
St. Gallen und dem Kloster Wurmsbach für eine Periode von 50 Jahren bis 
2059 vertraglich gesichert. Nach einer letzten Holznutzung 2011 zur Förde-
rung der Biotopbäume, zur Verminderung des Anteiles standortsuntauglicher 
Fichtenbestände und zwecks Anlegens ökologischer Waldränder erfolgen 
mit Ausnahme der Sicherheitsholzschläge längs der klassierten Wanderwe-
ge keine waldbaulichen Eingriffe mehr. 

 

Ausführungspla-
nung / Umsetzung 

 Waldreservatsvertrages zwischen dem Kloster Wurmsbach und dem 
Kanton St. Gallen (seit 2. November 2010 in Kraft)) 

 Überwachung der Waldbestände längs klassierter Wanderwege und 
nötigenfalls Organisation der Sicherheitsholzerei 

 Finanzierung der Sicherheitsholzerei durch die Stadt Rapperswil – Jona 

 Monitoring gemäss Projekt 

 

Finanzierung  Waldreservat: Grundpauschale plus Entschädigung des Ertragsausfalles 
sowie Einrichten des Waldreservates und Information der Öffentlichkeit 
durch Bund und Kanton 

 Sicherheitsholzerei: durch Stadt Rapperswil - Jona 

 

Zeitrahmen / Ter-
min 

Vertragsabschluss: per 2. November  2010, Vertragsdauer: 50 Jahre bis 
31.12.2059 
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Federführung Regionalforstamt 4 See 

 

Beteiligte Kloster Wurmsbach 

Kantonsforstamt St. Gallen 

Waldregion 4 See 

Stadt Rapperswil-Jona 

 

Information  Waldregion 4, Regionalforstamt 4 

 Kloster Wurmsbach. Das Kloster Wurmsbach wird aktiv in die Umwelt-
bildung eingebunden, z.B. auch in Form der Bereitstellung von Infra-
struktur. Dies entspricht ebenfalls einem Wunsch des Stadtrates Rap-
perswil-Jona. 
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Dokumente  Projektdossier „Waldreservat  ‚Weid‘ (Naturwaldreservat)“ des Regional-
forstamtes 4 vom 30. April 2010, 

 Waldreservatsvertrag 2010 

 geplant: Informationstafel, Broschüre 

 

Karte  Pläne als Beilage zum Waldreservat 

 Unterlagen für die Öffentlichkeitsarbeit 
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3.2.2.3 Vorrangfunktion Erholung (VE) 

Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt „Vorrangfunktion Erholung“ 
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Titel Erholungswald  Nr. VE 1 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach 

ID-Nummern VE 1 

Lokalname/n Rapperswil-Jona: Auenwald entlang der Jona, Usserwald, Aspwald  

Uznach: Buechberg, Burgerwald 

Ausgangslage VE 1: Diese Gebiete stellen beliebte Naherholungsgebiete mit verschiedenar-
tiger Nutzung dar. Die Infrastruktur für die Erholungsnutzung soll erhalten 
bleiben. 

Konflikt Erholung – Holznutzung – Erstellung von Infrastrukturanlagen – Naturschutz – 
Wild 

Ziel / Absichten - Diese Naherholungsgebiete sollen der regionalen Bevölkerung für die 
Erholung wie bisher zur Verfügung stehen. 

- Im Usser und Aspwald in Rapperswil-Jona hat die Erholungsfunktion Vor-
rang vor allen anderen Waldfunktionen. Dies ist die bereits heute bewusst 
angewandte Praxis der Verantwortlichen und widerspiegelt sich in den 
vorhandenen Erholungseinrichtungen, welche hier konzentriert sind. In 
dieser Agglomeration mit über 30'000 Einwohnern braucht es unbestritte-
nermassen ein solches Vorranggebiet. Die Nutzfunktion bleibt als Grund-
funktion vollumfänglich gewährleistet ist. Der Usser und Aspwald in 
Rapperswil-Jona werden als Wald mit Vorrang Erholung bezeichnet. 

- Für die übrigen hier aufgeführten Wälder treffen diese Voraussetzun-
gen nicht zu. Sie sind multifunktionelle Wälder, was die Erholungsfunk-
tion in angepasstem Umfang miteinschliesst, ohne dass sie aber den Sta-
tus einer Vorrangfunktion erhält. Die Erholungsnutzung wird im Rahmen 
des heute ortsüblichen Umfanges toleriert. Im Burgerwald Uznach sind die 
Restriktionen gemäss Objektblatt E 1 zu befolgen. 

- Besonders intensive und spezielle Erholungsnutzungen sowie grosse 
Anlässe sind auf das Gebiet mit Vorrangfunktion Erholung zu konzentrie-
ren. 

- Die Sicherheit der Erholungssuchenden muss bei der Waldbewirtschaf-
tung berücksichtigt werden. 
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Massnahmen  

 

- Unterhalt der Erholungseinrichtungen wie Wege, Parcours, Geräte, Feu-
erstellen, Bänklein, Informationstafeln, vorhandene Unterstände und Hüt-
ten, Parkplätze, etc 

- neue Erholungsinfrastruktur kann im Rahmen des ordentlichen Bewilli-
gungsverfahren realisiert werden; 

- Regelung der Zugänglichkeit mit Motorfahrzeugen, z.B. nur bis zu festge-
legten Punkten; 

- Konzept für Parkplatz Usser Wald (ohne Beanspruchung von Waldareal) 

- Ausrichtung der Waldbewirtschaftung aufgrund von Sicherheits- und äs-
thetischen Bedürfnissen der Bevölkerung. 

Ausführungspla-
nung / Umsetzung 

- Die Planung der Erholungsnutzung und der dazugehörenden Anlagen 
obliegt den Nachfragern. Die Waldeigentümer müssen um ihr Einver-
ständnis angegangen werden, und die nötigen Bewilligungen von Kanton 
und Stadt sind einzuholen. 
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Finanzierung Diese Erholungsnutzung soll als Inwertsetzung von Waldleistungen zu Guns-
ten der Öffentlichkeit durch die Nutzniesser abgegolten werden. Gegenstand 
solcher Abgeltungen sind insbesondere Sicherheitsholzschläge, Mehraufwen-
dungen bei der Holzernte durch Absperrungen und Anpassung der Schlagfüh-
rung sowie der Erntemethode, erhöhter Standard der Walderschliessung ge-
genüber dem für die Waldbewirtschaftung Notwendigen. 

Zeitrahmen /  
Termin 

ab 2011. 
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Federführung Politische Gemeinden 

Beteiligte Forstdienst 

Politische Gemeinden 

Ortsgemeinden 

übrige Waldeigentümer 

Interessengruppen für die Erholungsnutzung 

Natur- und Vogelschutzverein Rapperswil-Jona 

WWF, Sektion SG, Regionalgruppe See-Gaster 

Verein Läbe für alli (Uznach) 

AREG 

Information Die mit der Vorrangfunktion Erholung belegten Waldflächen sollen kommuni-
ziert werden damit die Waldbenutzer über die möglichst naturverträgliche 
Ausübung ihrer Aktivitäten und allfällige Restriktionen aufgeklärt sind. 
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Dokumente - 

 

 

Karte WEP: Plan 1 "Wald mit Vorrangfunktion": VE 1 
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Waldentwicklungsplan Zürichsee– Objektblatt „Vorrangfunktion Erholung“ 
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Titel Waldfriedhof Nr. VE 2 

Gemeinde/n Uznach 

ID-Nummer VE 2 

Lokalname/n Unterer Buechwald 

Ausgangslage Der Wunsch nach letzten Ruhestätten ausserhalb von Friedhöfen ist zu einem 
grösseren Bedürfnis geworden. Dabei stehen Ruhestätten im Wald im Vor-
dergrund. Nach der Feuerbestattung wird die Asche der verstorbenen Person 
in den Wurzelbereich eines Baumes gegeben. Die Waldfläche wird dabei na-
turbelassen. Die Begräbnisstätte als solche ist von aussen nicht erkennbar 
und der Platz ist lediglich den Hinterbliebenen bekannt. 

Waldfriedhöfe sind im Waldentwicklungsplan mit der Vorrangfunktion „Erho-
lung“ zu bezeichnen. 

Konflikt Nutzfunktion, Erholungsfunktion: 

Die betroffenen Waldbäume und –böden sowie die umgebenden Bestände 
sind besonders schonend zu behandeln und eignen sich nicht für intensive 
Freizeitnutzung. Trotzdem ist die Ausscheidung einer Vorrangfunktion „Erho-
lung“ für Waldfriedhöfe notwendig. 

Ziel / Absichten - Erhaltung einer ruhigen Zone. 
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Massnahmen  

 

- Entscheidend ist die Erhaltung des ruhigen Zustandes für die Eignung als 
Waldfriedhof. 

- Der Waldfriedhof ist als Vorrangfunktion zu betrachten und wird mit der 
Bezeichnung des Unteren Buchwaldes „Wald mit Vorrangfunktion 
Erholung“ ermöglicht. 

- Installationen und Erholungseinrichtungen vermeiden; 

- Schonende Waldbewirtschaftung. 

Ausführungspla-
nung / Umsetzung 

- Die Ortsgemeinde Uznach will einen geeigneten Platz für einen Wald-
friedhof im Unteren Buchwald zur Verfügung stellen. Diese Fläche ist im 
Detail zusammen mit dem Forstdienst noch zu evaluieren. 

- Bau und forstrechtliches Bewilligungsverfahren erforderlich. Der Vergra-
bung von Urnen in einem Friedwald wird durch das AREG im Rahmen ei-
nes Bewilligungsverfahrens nicht zugestimmt (schr. Mitt. 08.05.2009). 

- Die allenfalls erwünschte privatrechtliche Sicherung solcher Bestattungen 
im Wald ist durch verschiedene Instrumente möglich: Von der zeitlich limi-
tierten Miete der Bestattungsstätte bis zu einem Baurecht mit dinglicher 
Sicherung im Grundbuch. 

- Der Gemeinderat Uznach macht in seiner Stellungnahme vom 6. Mai 
2009 folgende Vorbehalte, welche es zu berücksichtigen gilt: 

- keine Gedenktafeln  

- keine Grabsteine 

- keine Namenshinweise 

- Der Waldfriedhof kann grundsätzlich auch für Personen, welche ihren 
Wohnsitz ausserhalb Uznach haben, zur Verfügung gestellt werden. 

Finanzierung Betreiber Waldfriedhof: Ortsgemeinde Uznach. Finanzierung und Inkonve-
nienzentschädigung durch Nachfrager. Die Gemeinde Uznach leistet kein 
finanzielles Engagement (Gemeinderatsbeschluss vom 6. Mai 2009). 

Zeitrahmen /  
Termin 

ab 2011. 
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Federführung Ortsgemeinde Uznach 

Beteiligte Ortsgemeinde Uznach 

Forstdienst 

Politische Gemeinde Uznach 

KFA 

AREG 

ANJF 

Nachfrager 

Information Die Bevölkerung soll über diese Möglichkeit einer letzten Ruhestätte informiert 
werden. 
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Dokumente - 

 

 

Karte WEP: Plan 1 "Wald mit Vorrangfunktion": VE 2 
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3.2.3 Spezielle Funktionen 

3.2.3.1 Spezielle Funktion Natur und Landschaft (N) 

Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt, Spezielle Funktion Natur und Landschaft 
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Titel Waldränder  Nr. N 1 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach, Schmerikon, Eschenbach 

ID-Nummern N 1.1-1.2 

Lokalname/n N 1.1: Rapperswil-Jona: Oberwald/Chlosterwald, Usserwald/Aspwald, übriger                            
Wald 

Schmerikon und Eschenbach: übriger Wald, Döltsch 

Uznach: Burgerwald, Krauernwald 

 

N 1.2: Rapperswil-Jona: Oberwald/Chlosterwald, Usserwald/Aspwald, übriger                            
Wald 

Eschenbach: übriger Wald 

 

Ausgangslage N 1.1: Im Rahmen der Erhebung der Ansprüche an den Wald wurde verschie-
dentlich die ökologische Aufwertung und Förderung der Waldränder ge-
wünscht. Die Förderung der Biodiversität, der Waldränder und der ökologi-
schen Vernetzung ist auch ein Ziel des Waldprogrammes Schweiz (WAP) und 
wird vom Forstdienst seit längerem angestrebt. 

N 1.2: Waldrändern entlang von Flachmooren BLN 

Konflikt kein Konflikt, unbestritten, vom Forstdienst seit langem angestrebt. 

Auch mit der Nutzfunktion ergeben sich kaum Konflikte, da Randbäume ohne-
hin eine verminderte Wertleistung aufweisen. Die Erholungsfunktion profitiert 
von attraktiven Wald- und Landschaftsbildern. 

Ziel / Absichten Anlegen und Förderung ökologischer und vernetzter Waldränder. Erhöhung 
der Artenvielfalt im Waldrandbereich. 

Asthaufen belassen. 

V
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Massnahmen  

 

Waldrandbeurteilung nach anerkannten fachlichen Kriterien durchführen. Die-
se Arbeit ist teilweise bereits vollzogen, soll aber auf alle geeigneten Waldrän-
der ausgedehnt werden. Handlungsbedarf und Massnahmen herleiten. Wald-
randpflege nach den fachlichen Grundsätzen:  

Periodisches Zurückschneiden des Waldrandes, Waldrandpflege (Buchten). 

Südliche Waldränder und Waldränder entlang von Flachmooren lichten. Stufi-
ge und strukturreiche Waldränder mit besonnten Asthaufen für Reptilien schaf-
fen. 

Ausführung / Um-
setzung 

Waldeigentümer, Forstdienst, Naturschutzorganisationen. 

Finanzierung GAöL, Vernetzungsprojekte, Waldbau A, Schutzwaldpflege, Sponsoring 

Zeitrahmen /  
Termin 

WEP-Periode 
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Federführung Regionalforstamt 4 

Beteiligte - Waldeigentümer 

- Forstdienst 

- Politische Gemeinden 

- Naturschutzorganisationen wie: 

- Natur- und Vogelschutzverein Rapperswil-Jona 

- WWF, Sektion SG, Regionalgruppe See-Gaster 

- Verein Läbe für alli (Uznach) 

- ANJF 

- AREG 

Information Betroffene Waldeigentümer und Anstösser sind über das Anliegen zu informie-
ren. Bei der Umsetzung soll Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, da sich 
dieses Thema für die Vermittlung von ökologischen Zusammenhängen gut 
eignet. 
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 Dokumente - 

 

Karte WEP: Plan 2 "Wald und Objekte mit spezieller Funktion": N 1.1 - N 1.2 
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Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt, Spezielle Funktion Natur und Landschaft 
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Titel Naturschutzanliegen (ohne Konflikte) Nr. N 2 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach, Schmerikon, Eschenbach 

ID-Nummern N 2.1 – 2.8  

Lokalname/n N 2.1: Eschenbach übriger Wald 

Rapperswil-Jona Usserwald/Aspwald und übriger Wald 

Schmerikon übrige Wald 

N 2.2: Rapperswil-Jona übriger Wald 

N 2.3: Uznach: Buechberg, Burgerwald 

Eschenbach: übriger Wald 

N 2.4: Rapperswil-Jona ganzer Wald 

N 2.5: Uznach übriger Wald und Buechberg 

N 2.6: Chlosterwald, Grünau, Katzenriet, Moos, Moosriet, Oberwald West, 
Weiernriet, Zwischenbäch, Bannwald, Feldegg, Rüeggenschlee, Rüti (Tümpel, 
Gräben, Fahrspuren) 

N 2.7: WEP-Perimeter (Findlinge) 

N 2.8: ganzer Oberwald/Chlosterwald in Rapperswil-Jona 

Ausgangslage Im Rahmen der Erhebung der Ansprüche wurde verschiedentlich die Aufwer-
tungen und Förderungen folgender Objekte gewünscht: 

N 2.1: Gewässer/Auen: Erhalten der Drachenwurz (seltene Pflanze Calla pa-
lustris), Waldtümpel Döltsch. Weiher vor einwachsen bewahren (Usser-
wald/Aspwald). Aue, die stark durch Siedlungsdruck bedrängt ist, erhalten 
(Rapperswil-Jona, übriger Wald). Ehemalige Auen renaturieren (Schmerikon 
übriger Wald). 

N 2.2: Trockenwiesen/Riet/Wald-Mosaik durch Waldränder und lichte Wälder 
aufwerten. 

N 2.3: Totholz (auch im Schutzwald) belassen. 

N 2.4: Erhalten und Fördern bestehender Naturschutzgebiete. 

N 2.5: BLN-Objekt Name Böllenbergtobel (BLN-Objekt Nr. 1415) erhalten. 
Erhöhen der Artenvielfalt. Aronstab-Buchenwald erhalten (in Uznach). 

N 2.6: Tümpel, Gräben und Fahrspuren für Unken erhalten. 

N 2.7: Findlinge erhalten. 

N 2.8: Leinenzwang für Hunde 

Konflikt kein Konflikt, im Rahmen der Anspruchserhebung und der Arbeitsgruppensit-
zungen von niemandem bestritten, wird vom Forstdienst seit langem ange-
strebt. Die Förderung der Biodiversität, der Waldränder und der ökologischen 
Vernetzung ist auch ein Ziel des Waldprogrammes Schweiz (WAP). 
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Ziel / Absichten Erhalten und Fördern von 

- ökologischen und vernetzten Wäldern, 

- Kleintieren mit speziellen Ansprüchen (Amphibien, Reptilien, Tagfalter, 
Heuschrecken usw.) 

- seltenen Pflanzen, 

- Findlingen, Auen- und speziellen Waldstandorten, 

- Weihern. 
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Massnahmen  

 

Naturnahe Waldbewirtschaftung; 

Tümpel, Gräben und Fahrspuren für Unken erhalten durch massvollen Weg-
unterhalt; 

Aue Rapperswil-Jona), die stark durch Siedlungsdruck bedrängt ist, ökologisch 
aufwerten; 

Die Weiher sollen erhalten bleiben, vor Einwachsen bewahren; 

Seltene Pflanze (Calla palustris) durch vorsichtige Eingriffe ringsum fördern; 

seltene und/oder bedrohte Pflanzenarten (Gefässpflanzen und Moose) be-
günstigen durch optimale Berücksichtigung deren Standortsansprüche; 

Totholz (stehendes und liegendes) möglichst im Bestande belassen. Aller-
dings ist die Schutzfunktion vor Naturgefahren und die Sicherheit der Men-
schen vorrangig. Nach Meinung der Revierförster hat es bereits heute schon 
genug Totholz in diesen Wäldern; 

BLN-Objekt naturnah und landschaftsschonend bewirtschaften; 

Findlinge unberührt stehen lassen (evt. Inventar erstellen). Edellaubbäume 
und lichten Wald fördern, durch Bestandespflege allgemein die Artenvielfalt 
fördern. 

Ausführung / Um-
setzung 

Jeder Fall ist speziell zu regeln. 

Finanzierung Im Rahmen der normalen Waldbewirtschaftung durch die Waldeigentümer, in 
den übrigen Fällen Spezialfinanzierung 

Zeitrahmen /  
Termin 

WEP-Periode 
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Federführung Forstdienst bezügl. Waldbewirtschaftung, sonst Anspruchsteller 

Beteiligte - Waldeigentümer 

- politische Gemeinden (Stadt Rapperswil-Jona, Uznach, Schmerikon, 
Eschenbach) 

- AREG 

- ANJF 

- Naturschutzorganisationen wie: 

- Natur- und Vogelschutzverein RJ 

- Verein Läbe für alli (Uznach) 

Information Über interessante Objekte soll die Öffentlichkeit orientiert werden. 
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 Dokumente - 

 

Karte 

 

WEP: Plan 2 "Wald und Objekte mit spezieller Funktion": N 2.1 - 2.5 
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Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt, Spezielle Funktion Natur und Landschaft 
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Titel Naturschutzanliegen (mit Konflikten) Nr. N 3 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach, Schmerikon, Eschenbach 

ID-Nummern N 3.1 – 3.4 

Lokalname/n N 3.1: Oberwald/Chlosterwald 

N 3.2: Rapperswil-Jona übriger Wald 

N 3.3: Rapperswil-Jona: ganzer Wald: Sturmflächen  

N 3.4: Waldränder Oberwald/Chlosterwald, Burgerwald, Döltsch, übriger Wald  

Ausgangslage N 3.1: Störende Bretterstappel entfernen 

N 3.2: Flachmoore nicht einwachsen lassen 

N 3.3: Sturmflächen periodisch durch Kahlschläge künstlich erneuern. 

N 3.4: Lichte Waldränder an den südlichen Rändern der ehemaligen Steinbrü-
che. 

Konflikte Abbruchverfügung Bretterstappel wurde nie vollzogen. 

Sturmflächen periodisch künstlich erneuern durch Kahlschläge in den Fichten-
Altbeständen: wird vom Forstdienst abgelehnt, die Flächen werden im Rah-
men der planmässigen forstlichen Bewirtschaftung genutzt. 

Im Rahmen der Arbeitsgruppensitzung Eschenbach wurde auf Folgendes 
hingewiesen: intensive landwirtschaftliche Nutzung bis an die Stockgrenze 
oder teilweise Gross-/Kleinviehweide bis tief in den Waldbestand hinein, feh-
lender extensiver Krautstreifen, Windwurfgefahr für hinterliegende Waldbe-
stände. Teilweise Zäune bis an Stockgrenze oder weit in den Wald hinein. 
Gesetzwidriger Zustand, durch Revierförster erstinstanzlich bereinigen lassen. 

Weiher vor Einwachsen bewahren: zu schnelle Erwärmung durch Sonne mög-
lich. 

Anlässlich einer Arbeitsgruppensitzung wurde aus bryologischer Sicht darauf 
hingewiesen, dass die Moose bei den alten Steinbrüchen neben aufgelichteten 
Waldrändern auch dichte benötigen, weil es seltene und gefährdete Moosar-
ten gibt, welche auf solche dunkle, feuchte Standorte angewiesen sind. Bei 
den Steinbrüchen ist somit grundsätzlich eine Mischung von aufgelichteten 
und nicht aufgelichteten Waldrändern anzustreben. Falls entsprechende bota-
nische Inventare vorliegen kann gezielt vorgegangen werden. 

Ziel / Absichten 1. Abbruchverfügung Bretterstappel vollziehen, 

2. Sturmflächen naturnah bewirtschaften, 

3. Waldränder auflichten, 

4. Wald-Weide-Regelung, 

5. Flachmoor nicht einwachsen lassen, 

6. Weiher vor Einwachsen bewahren. 
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Massnahmen  

 

1. Abbruchverfügung Bretterstappel vollziehen. 

2. Sturmflächen im Rahmen der planmässigen forstlichen Bewirtschaftung 
nach den Grundsätzen des naturnahen Waldbaues behandeln, keine 
künstlichen Kahlschläge. 

3. Waldränder (Flachmoor, Weiher) vorsichtig lichten, Auswirkung der Mass-
nahmen beobachten. 

4. Gesetzwidriger Zustand (Beweidung und Zäune im Wald), durch Revier-
förster erstinstanzlich bereinigen lassen. 

5. Weiher nicht total freihalten. 

Ausführung / Um-
setzung 

sofort 

Finanzierung Verursacher 

Zeitrahmen /  
Termin 

WEP-Periode 

K
o

o
rd

in
a
ti

o
n

 

Federführung Direktbetroffene Instanzen: 

1. Politische Gemeinde 

2. Forstdienst, 

3. Forstdienst 

4. Waldeigentümer, Anspruchsteller, 

5. zuständiger Revierförster, subsidiär KFA 

6. Grundeigentümer. 

Beteiligte - Waldeigentümer 

- Forstdienst 

- Politische Gemeinden 

- Pro Natura 

- Natur- und Vogelschutzverein Rapperswil-Jona 

- WWF, Sektion SG, Regionalgruppe See-Gaster 

- KFA 

- AREG 

- ANJF 

 

Information Information der Direktbetroffenen 

G
ru

n
d

la
g

e
n

 Dokumente 

 

- 

Karte 

 

WEP: Plan 2 "Wald und Objekte mit spezieller Funktion": N 3.1; N 3.2; N 3.4 
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3.2.3.2 Spezielle Funktion Erholung und Sport (E) 

Waldentwicklungsplan Zürichsee  – Objektblatt, Spezielle Funktion Erholung und Sport 

B
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h
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Titel Erholung und Sport (mit Konflikten) Nr. E 1 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach, Schmerikon, Eschenbach 

ID-Nummern E 1.1 – 1.5 

Lokalname/n E 1.1: Rapperswil-Jona: Usserwald-Aspwald-Jonerwald 

E 1.2: Rapperswil-Jona: Oberwald-Chlosterwald  

E 1.3: Uznach: Burgerwald, Eschenbach: Rüti 

E 1.4: Rapperswil-Jona ganzer Wald  

Ausgangslage E 1.1- 1.3: OLG Stäfa wünscht 2-3 Trainings und 1 Abend OL pro Jahr, alle 4-
6 Jahre einen grossen OL (ca. 500 Teilnehmer), keine weiteren Betretungs-
verbote im ganzen Planungsgebiet; 

E 1.2: OG Rapperswil und JG Jona sind der Meinung, dass Organisation, 
Durchführung und Trainigsläufe für OL’s störende Einflüsse in sensible Le-
bensräume bringen. 

E 1.4: OG Rapperswil möchte nur noch kleinere Anlässe im Wald (Schul-OL, 
Waldkindergarten, Naturschule etc.) erlauben; 

E 1.3: JG Uznach wünscht Bezeichnung von „Wildruhezonen“, in denen keine 
OL stattfinden. 

Der Gemeinderat Eschenbach wünscht gemäss Protokoll vom 14. April 2009 
die gleichen Regelungen für den Wald um das Naturschutzgebiet „Rüti“ wie für 
den angrenzenden Chlosterwald (Rapperswil-Jona). 

Konflikt Die OL-Aktivitäten der OLG Stäfa sind ausserhalb des mit der Vorrangfunktion 
„Erholung“ belegten Waldgebietes (vgl. Objektblatt Nr. VE 1) die intensivsten 
und einschneidendsten. Während sich die übrigen Anspruchsteller grosser 
Anlässe immer bereitwillig auf das Vorranggebiet beschränkten und deshalb in 
den übrigen Waldgebieten nicht in Erscheinung treten akzeptiert dies die OLG 
Stäfa nicht. 

Die Burgerkorporation und Ortsgemeinde Uznach als Grundeigentümer wollen 
Bewilligungen für OL aus Gründen der Übernutzung, des Besitzesschutzes 
und der Ökologie nicht mehr erteilen. Die Jagdgesellschaft Uznach wünscht 
Sperrzonen zu Gunsten des Wildes im Gebiet Halden und Burgerwald Zent-
rum. 

Im Oberwald und Chlosterwald (Rapperswil-Jona) sollen nach Wunsch der 
Jagdgesellschaft Jona keine OL mehr stattfinden.  

Dies war auch die Meinung des Kantonsforstamtes bei der „Bewilligung vom 
26. Juli 2001 für eine grosse Veranstaltung“ (OL-WM): „Ein Wildschutzzaun 
entlang des im Bau befindlichen Autobahnstückes T8/A8 wird die Bewegungs-
freiheit der Wildtiere im Gebiet Chlosterwald/Oberwald stark einschränken. Die 
Ausweichmöglichkeiten für die Tiere bei Grossveranstaltungen werden dann 
nicht mehr gegeben sein. Die betroffenen Amtstellen sind einhellig der Mei-
nung, dass nach der OL WM (wenn auch die T8/A8 fertiggestellt sein wird) im 
Ober- bzw. Chlosterwald keine Grossveranstaltungen mit mehr als 500 Per-
sonen stattfinden sollen. Derartige Veranstaltungen lassen sich nicht mehr mit 
der oben dargelegten Situation für Wildtiere und Lebensraum vereinbaren. An 
dieser Stelle kann allerdings nicht abschliessend über künftige Bewilligungs-
verfahren behandelt und beurteilt werden.“ (Ende Zitat). 
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Ziel / Absichten Infrastruktur für Erholung erhalten (Wege, Parcours, Einrichtungen, Bänklein,  
Parkplätze, Hütten, Fahr- und Parkverbote etc.); Fahrverbote beibehal-
ten/durchsetzen; Reitwege regeln, OL einschränken wie auch übrige grosse 
Anlässe. 

Dieses Objektblatt ist mit dem Objektblatt W1 zu koordinieren. 

V
o

rg
e
h

e
n

 

Massnahmen  

 

Der Konflikt betreffend OL konnte an den Arbeitsgruppensitzungen nicht gelöst 
werden. In den vergangenen Jahren war dies immer wieder Gegenstand für 
Diskussionen, ohne dass die Standpunkte angenähert werden konnten. Die 
Planungsleitung muss trotz Vermittlungsversuchen diesen langjährigen Kon-
flikt als ungelösten Konflikt stehen lassen. 

Es ist somit das Bewilligungsverfahren gemäss kantonaler Waldgesetzgebung 
hauptsächlich massgebend, was zu einer fallweisen Beurteilung allfälliger Ge-
suche führt. Trotzdem ist in der laufenden WEP-Periode anzustreben, doch 
noch eine einvernehmliche Lösung zu finden. 

Benutzung Waldstrassen durch Reiter und Biker wie bis anhin mit Ausnahme 
Burgerwald Uznach, wo die Burgerkorporation das allgemeine Fahrverbot 
öffnen möchte auf ein Motorfahrzeugverbot bei gleichzeitiger Kanalisierung 
der Biker (siehe auch Objektblatt W 1). 

Ausführung / Um-
setzung 

Waldbenutzer, Bewilligungsinstanzen, Waldeigentümer Forstdienst 

Finanzierung - 

Zeitrahmen /  
Termin 

WEP-Periode 

K
o

o
rd

in
a
ti

o
n

 

Federführung Bewilligungsinstanzen 

 

 

Beteiligte OLG Stäfa 

Stadt Rapperswil-Jona, Politische Gemeinden Eschenbach und Uznach 

Ortsgemeinden Rapperswil-Jona und Uznach, Burgerkorporation Uznach 

Jagdgesellschaften Jona, Eschenbach und Uznach 

Veloclub Uznach 

ANJF 

AREG 

Polizei 

 

Information Die betroffenen Sportorganisationen informieren ihre Mitglieder. 

G
ru

n
d

la
g

e
n

 Dokumente - 

 

 

Karte - 
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Waldentwicklungsplan Zürichsee  – Objektblatt, Spezielle Funktion Erholung und Sport 
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Titel Infrastruktur für Erholungsnutzung (ohne Konflikte) Nr. E 2 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach, Schmerikon, Eschenbach 

ID-Nummern E 2.1 – 2.4 

Lokalname/n E 2.1: Rapperswil-Jona ganzer Wald 

E 2.2: Uznach: Buechberg und Burgerwald 

E 2.3: Rapperswil-Jona: Usserwald/Aspwald 

E 2.4: Uznach: Burgerwald, Aabach  

          Rapperswil-Jona: Aspwald und Gaisrain 

Ausgangslage E 2.1: Reiter und Biker dürfen die Waldstrassen wie bis anhin nutzen 

          Führungen im Wald mit Förstern und andern Fachleuten 

E 2.2: Sicherheit/Unterhalt der Waldstrasse für Vitaparcours, Finnenbahn,      
Unterhalt/Zufahrt Reservoir, Wasserversorgung, Spinnereikanal, Fassung 
Stadtbach weiterhin garantieren. 

E 2.3: Naturspielgruppe/-kindergarten, Schul-OL 

E 2.4: freier Zugang Aabachweier/Spinnereikanal/Stadtbach für laufenden und 
periodischen Unterhalt 

Konflikt Erholung - Infrastruktur : keine Konflikte vorhanden 

Ziel / Absichten - Infrastruktur für Erholung erhalten (Wege, Parkplätze, Hütten, Unterstän-
de, Feuerstellen, Bänklein, Geräte, Informationstafeln etc.; inkl. Fahr- und 
Parkverbote) 

- Benutzung der Waldstrassen durch Biker und Reiter im bisherigen geset-
zeskonformen Umfang, keine neuen Bikepfade  

- Möglichkeit für kleinere Anlässe (Naturspielgruppe, Schul-OL etc.) soll 
weiterhin bestehen. 

- Unterhalt der Infrastruktur gewährleisten. 
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V
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Massnahmen  

 

- Unterhalt der Erholungseinrichtungen wie Wege, Parcours, Parkplätze, 
Hütten, Unterstände, Feuerstellen, Bänklein, Geräte, Informationstafeln 
etc.  

- Entschädigung für Zusatzaufwände für erhöhten Ausbaustandard der 
Waldstrassen bei Wanderwegen, Vita-Parcours, Reitschäden regeln.  

- neue Infrastruktur kann im Rahmen des ordentlichen Bewilligungsverfah-
rens realisiert werden. 

- Regelung der Zugänglichkeit mit Motorfahrzeugen, z.B. nur bis zu festge-
legten Punkten. 

- Biker und Reiter nur auf befestigten Waldstrassen  

- Zugang zu Weiher und Wasserfassung der Spinnerei Uznaberg im Bur-
gerwald und Spinnereikanal Brändlin AG am Lattenbach erhalten, Unter-
haltskosten regeln. 

- Zugang zu Kanal und Fassung Stadtbach, Unterhaltskosten regeln. 

- Zugang zu Reservoiren der Wasserversorgung der Gemeinde Uznach 
(Ortsgemeinde und politische Gemeinde) im Buechwald/Burgerwald erhal-
ten. 

- keine Einschränkungen für Waldkindergarten, Naturschule und Natur-
spielgruppe. Standorte mit Forstdienst und Waldeigentümer absprechen. 

- Führungen im Wald mit Förstern und andern Fachleuten sind unbestritten 
und sollen weiterhin durchgeführt werden. 

- Möglichkeit für kleinere Anlässe (Schul-OL etc.) sollen weiterhin bestehen. 

- Ausrichtung der Waldbewirtschaftung aufgrund von Sicherheits- und äs-
thetischen Bedürfnissen der Bevölkerung. 

- Einschränkung der Zugänglichkeit des benachbarten Waldareals, falls aus 
Sicht Naturschutz notwendig. 

- evt. Info-Tafeln. 

Ausführungspla-
nung / Umsetzung 

- Vertrag mit Stadt und Gemeinden sowie Vereinbarungen mit Nutzniessern 
inkl. Regelung der finanziellen Abgeltungen; 

- Fahrverbote auf Waldstrassen überprüfen, nötigenfalls ergänzen und an-
passen 

Finanzierung Regelung des Unterhaltes und Vereinbarungen über die finanziellen Abgel-
tungen mit den Nutzniessern. Für die Finanzierung der Sicherheitsholzschläge 
besteht bereits eine Vereinbarung zwischen Tiefbauamt und Kantonsforstamt 
sowie der SBB und der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona, mit den Gemeinden 
könnten ähnliche Vereinbarungen getroffen werden. 

 

Zeitrahmen /  
Termin 

ab 2011. 

K
o

o
rd

in
a
ti

o
n

 

Federführung Forstdienst 

Beteiligte Politische Gemeinden (Stadt Rapperswil-Jona, Uznach) 

Waldeigentümer 

Verein Läbe für alli (Uznach) 

Veloclub Uznach 

IG Pferd und Umwelt 

Waldkindergarten, Naturschule und Naturspielgruppe Rapperswil-Jona und 
Uznach 

Spinnerei Uznaberg, Spinnerei Brändlin AG 

AREG 

ANJF 

Information Fallweise regeln 



WEP Zürichsee Seite 55 

 

  © Regionalforstamt 4, Rieden 2011 

G
ru

n
d

la
g

e
n

 
Dokumente 

 

- 

 

Karte 

 

WEP: Plan 2 "Wald und Objekte mit spezieller Funktion": E 2.2; E 2.3 
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Waldentwicklungsplan Zürichsee  – Objektblatt, Spezielle Funktion Erholung und Sport 
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Titel 
Infrastruktur für Erholungsnutzung (mit Konflikten) 
Fahrverbote / Sicherheitsholzerei 

Nr. E 3 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach, Schmerikon 

ID-Nummern  E 3.1 – 3.7  

Lokalname/n E 3.1: Rapperswil: ganzer Wald, Schmerikon: Döltsch, Eschenbach:  

übriger Wald  

E 3.2/ E 3.3: Rapperswil: Usserwald/Aspwald 

E 3.4:  Rapperswil: Usserwald/Aspwald und Oberwald/Chlosterwald 

E 3.5: Rapperswil-Jona: ganzer Wald, Uznach: ganzer Wald 

E 3.6: Uznach: Burgerwald 

E 3.7: Schmerikon: Döltsch und ganzer WEP Perimeter 

Ausgangslage Allgemein: Infrastruktur für Erholung erhalten (Wege, Parkplätze, Hütten, inkl. 
Fahr- und Parkverbote) 

E 3.1: Bewirtschaftung hin zu standfestem und standortgerechtem Wald, Si-
cherheit/Unterhalt der Waldstrasse für Vitaparcours, Finnenbahn, Lauftreff, 
Naturthemenpfad, Rastplätze, Feuerstellen, Bänke, Wanderwege 

E 3.2: Sicherheitsholzerei im Bereich Strassen und SBB 

E 3.3: Einschränkung der Bewirtschaftung durch reduzierten Baumbestand 
zur Bauzone, Haftungsfragen. 

E 3.4: Benützung der Waldstrassen durch Fussgänger, Biker und Reiter er-
höht Anforderung an Strassen und Umgebung, Kant. Wanderwege: Sicher-
heitskontrollen, Sicherheitsholzerei, Wegunterhalt, Wegausbau. 

E 3.5:  Beibehalten Infrastruktur Vitaparcours, Finnenbahn, Lauftreff, Natur-
themenpfad, Rastplätze, Feuerstellen, Plätze, Ruhezonen, Bänke, Wander-
wege/Waldstrassen (bei der Hütte Burgweiher) 

E 3.6: Fahrverbot für Motorfahrzeuge durchsetzen, PP Bürglen und Altbad 
aufheben. 

E 3.7: Forderung nach Öffnung der nicht offiziellen Wander- und Maschinen-
wege für Reiter und Schaffung neuer Reitwege, (Döltsch:) Galoppweg anle-
gen um Panoramaweg zu entlasten. (s. I 1.6) 

Konflikt Erholung - Naturschutz – Sicherheit – Nutzfunktion 

Die Benutzung der Waldwege durch Erholungssuchende und die Bewirtschaf-
tung der Wälder in der Umgebung von SBB-Linien Strassen und Wohngebie-
ten bewirkt aufwändigere Waldpflege, verminderte Wertleistung, stärkere Si-
cherheitskontrollen und Mehraufwände für die Sicherheitsholzerei und bei der 
Ausführung von Holzschlägen (z.B. Absperrungen) 

Die Erhaltung der Infrastruktur für Erholungssuchende und Reiter erfordert 
einen höheren Ausbaustandard und Unterhaltsaufwand. 

Die Benutzung von nicht befestigten Wegen als Reitwege wird abgelehnt. Zu 
viele Störungen des Wildes. 
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Ziel / Absichten - Infrastruktur für Erholung erhalten (Wege, Parcours, Parkplätze, Hütten, 
Unterstände, Sporteinrichtungen, Feuerstellen, Bänklein, Geräte, Informa-
tionstafeln etc.) 

- stabile, standortgerechte Waldbestände längs Auto-, Staats- und Ge-
meindestrassen und SBB-Linien sowie im Bereich von Bauzonen 

- Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bei der Waldbewirtschaftung, ins-
besondere bei der Holzerei 

- Fahrverbote durchsetzten  

- keine weiteren Reitwege  

- Der von der IG Pferd & Umwelt Seebezirk und Gaster an der Arbeitsgrup-
pensitzung in Schmerikon geäusserte Wunsch nach einer Trabstrecke im 
„Döltsch“ (Schmerikon) wird von der Waldeigentümerin (Ortsgemeinde 
Schmerikon) und der Jagdgesellschaft Schmerikon nicht zugestanden 

 

V
o
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n

 

Massnahmen  

 

- Unterhalt der Erholungseinrichtungen (siehe oben) durch Betreiber  

- Bewirtschaftung des Waldes zu stabilen, standortgerechten Beständen 
längs Auto-, Staats- und Gemeindestrassen, offiziellen Wanderwegen und 
SBB-Linien sowie im Bereich von Bauzonen. Leistungsauftrag mit der 
Stadt Rapperswil-Jona zur Abgeltung des Mehraufwandes und Minderer-
trages. Dienstbarkeitsvertrag Sicherheitsholzerei mit SBB 

- Neue Infrastruktur kann im Rahmen des ordentlichen Bewilligungsverfah-
rens realisiert werden. 

- Regelung der Zugänglichkeit mit Motorfahrzeugen, z.B. nur bis zu festge-
legten Punkten. Fahrverbote durchsetzten. Die öffentlichen Parkplätze 
„Bürglen“ und „Altbad“ (Uznach) bleiben bestehen 

- keine weiteren Reitwege anlegen, nicht offizielle Wanderwege und Ma-
schinenwege nicht als Reitwege freigeben. Keine Trabstrecke im 
„Döltsch“ 

- Berücksichtigung der Sicherheits- und ästhetischen Bedürfnisse der Be-
völkerung der Waldbewirtschaftung  

- Abgeltung des Mehraufwandes für die Sicherheitsholzerei und Minderer-
trages bei abgestuften, stabilen Waldrändern durch die Nutzniesser  

- Inwertsetzung der Waldleistungen im Bereich Erholungseinrichtungen 

Ausführungspla-
nung / Umsetzung 

- Regelung des Unterhaltes und Vereinbarungen über die finanziellen Ab-
geltungen mit den Nutzniessern.. Für die Finanzierung der Sicherheits-
holzschläge besteht bereits eine Vereinbarung zwischen Tiefbauamt und 
Kantonsforstamt sowie der SBB und der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona, 
mit den Gemeinden könnten ähnliche Vereinbarungen getroffen werden. 

- keine weiteren Reitwege, keine Reiter auf nicht befestigten Wegen. 

Finanzierung Nach Verursacherprinzip durch die Nutzniesser 

Zeitrahmen /  
Termin 

ab 2011. 
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Federführung Forstdienst, Waldeigentümer 

Beteiligte Ortsgemeinden Rapperswil-Jona, Schmerikon, Uznach, Burgerkorporation 
Uznach 

Stadt Rapperswil-Jona, Gemeinden Eschenbach, Schmerikon, Uznach 

Jagdgesellschaften Jona, Eschenbach, Schmerikon, Uznach 

Natur-& Vogelschutzverein Rapperswil-Jona 

IG Pferd& Umwelt  

Veloclub Uznach 

ANJF 

AREG 

Polizei 

Information Informationsbedarf besteht vor allem unter den Beteiligten zur Förderung des 
gegenseitigen Verständnisses, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit als 
Anspruchsteller und Steuerzahler. 

G
ru

n
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 Dokumente - 

 

Karte WEP: Plan 2 "Wald und Objekte mit spezieller Funktion": E 3.1- E 3.4 und      
E 3.6, E 3.7 
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Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt, Spezielle Funktion Infrastruktur 
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Titel Erholungsinfrastruktur: Schiessanlagen Nr. E 4 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach 

ID-Nummern E 4.1 – 4.4 

Lokalname/n E 4.1: Usserwald/Aspwald und übriger Wald Rapperswil-Jona 

E 4.2: Schiessanlagen Grunau und Langmoos 

E 4.3: Buechberg/Burgerwald  

E 4.4: Buechberg 

Ausgangslage E 4.1: Durch den Betrieb der Schiessanlagen entstehen dem Waldeigentümer 
Mehraufwendungen (Freihalten des Lichtraumprofiles) und Mindereinnahmen 
(Metall in Bäumen). Ausserdem muss das Parkplatzproblem gelöst werden. 

E 4.2: Schiessanlagen Grunau und Langmoos (Rapperswil-Jona): die 
Schiessanlage Langmoos wird aufgehoben bzw. mit Grunau zusammengelegt. 
Bei zusätzlichen Parkplätzen in der Grunau (Usser Wald) soll kein Waldareal 
beansprucht werden. 

E 4.3: Schiessanlage und Parkplätze weiterhin nutzen können. 

E 4.4: Wunsch nach Fahr- und Parkverbot im ganzen Waldareal. 

Konflikt Schiessbetrieb – Waldeigentümer – Wald/Wild: 

Parkplatzprobleme, Freihalten Lichtraumprofil Schusskorridor, Metall in Bäu-
men, Störungen durch Schiessbetrieb. 

Ziel / Absichten Beibehalten bestehender Schiessanlagen und der entsprechenden Parkplätze, 
in der Grunau sollen keine zusätzlichen Parkplätze im Wald geschaffen wer-
den. 

V
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Massnahmen  

 

Kostenentschädigung für das Freihalten des Lichtraumprofiles und den Min-
derertrag durch das Metall in den Bäumen. Ortsgemeinde Rapperswil-Jona 
wünscht Leistungsauftrag mit der Stadt Rapperswil-Jona zur Abdeckung des 
Mehraufwandes. 

Beibehalten der Schiessanlagen und Parkplätze im bisherigen Rahmen. 

Konzept für Parkplatz Usser Wald (ohne Beanspruchung von Waldareal; vgl. 
Objektblatt VE1) 

 

Ausführung / Um-
setzung 

bilateral 

Finanzierung Abgeltung des Mehraufwandes und Minderertrages auf Grund von Vereinba-
rungen Nutzniesser - Waldeigentümer 

Zeitrahmen /  
Termin 

ab 2011. 
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Federführung Ortsgemeinden Rapperswil-Jona und Uznach, Burgerkorporation Uznach 

Beteiligte Forstdienst 

Stadt Rapperswil-Jona, Gemeinde Uznach 

Schützengesellschaften Rapperswil-Jona und Uznach 

Information  

G
ru

n
d

la
g

e
n

 Dokumente - 

 

 

Karte WEP: Plan 2 "Wald und Objekte mit spezieller Funktion": E 4.1- E 4.4 
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3.2.3.3 Spezielle Funktion Wild und Jagd (W) 

Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt, Spezielle Funktion Wild und Jagd 
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Titel Sensible Wildlebensräume Nr. W 1 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Gemeinden Eschenbach und Uznach 

ID-Nummern W 1.1 – 1.4 

Lokalname/n W 1.3/ W 1.4: Burgerwald (Uznach) 

W 1.1/ W 1.2: Oberwald/Chlosterwald (Rapperswil-Jona) 

Ausgangslage W 1.3: Starker Erholungsdruck kann zu übermässigen Störungen des Wildes 
führen. 

„Ökologisch sensible Lebensräume“ („Wildruhezone“) sind gefordert unter W 
1.2, W 1.3 und W 1.4 im Ober- und Chlosterwald (Rapperswil-Jona) und im 
angrenzenden Naturschutzgebiet „Rüti“ (Eschenbach) sowie im Burgerwald 
(Uznach). 

W 1.2 und W 1.4: In den zukünftigen „sensiblen Wildlebensräumen“ (bei Wild-
brücke H53 im Chlosterwald und im ganzen Ober- und Chlosterwald sollen 
Leinenzwang für Hunde bestehen, keine OL durchgeführt werden, Reiter und 
Biker nur markierte Wege benutzen. 

W 1.3 Und W 1.4: Burgerwald: Keine bewilligungspflichtigen Anlässe (OL), 
Sperrzonen für die ökologisch sensiblen Gebiete „Halden“ und „Burgenwald 
Mitte“, Fahrverbot beibehalten.  

Der Gemeinderat Eschenbach wünscht gemäss Protokoll vom 14. April 2009 
die gleichen Regelungen für den Wald um das Naturschutzgebiet „Rüti“ wie für 
den angrenzenden Chlosterwald (Rapperswil-Jona). 

 

Neu ist im „Chlosterwald“ (Rapperswil-Jona) das Naturwaldreservat ’Weid‘ 
ausgeschieden. 

Konflikt Erholungsnutzung – Wald als Lebensraum von Wildtieren: 

Die Burgerkorporation und die Ortsgemeinde Uznach wollen als Grundeigen-
tümer die Bewilligung für OL nicht mehr geben, unabhängig von der Teilneh-
merzahl. Die Jagdgesellschaft Uznach wünscht eine Sperrzone für die Gebiete 
„Halden“ und „Burgenwald Mitte“ und dort keine OL. 

Leinenzwang für Hunde im Ober- und Chlosterwald. 

Im Burgerwald besteht z.Zt. allgemeines Fahrverbot, Velos werden aber tole-
riert. Ein zusätzliches Anziehen weiterer Biker mit Störung des Wildes soll 
aber unbedingt vermieden werden. 

Im Eggwald Freizeitaktivitäten ausschliesslich auf Kretenweg. Übrige Wege 
bleiben für Biker und Reiter gesperrt. 

Die OLG Stäfa wünscht 2-3 Trainings und 1 Abend OL pro Jahr, alle 4-6 Jahre 
einen grossen OL (ca. 500 Teilnehmer), 
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Ziel / Absichten Die „Sensiblen Lebensräume“ werden folgendermassen eingeteilt: 
 
Zieltyp A: 
Voraussetzung: Der sensible Lebensraum ist ein mehrheitlich intakter 
Lebensraum bzw. Lebensraumteil von wildlebenden Tieren. Er kann mit 
einfachen Empfehlungen und beiläufigen Massnahmen (ohne Verbote) 
geschützt werden. 
Ziel: Der sensible Lebensraum soll in seinem aktuellen Zustand erhalten 
und optimiert werden. 
- Zieltyp B: 
Voraussetzung: Der sensible Lebensraum liegt im Einflussbereich von 
Waldflächen mit der Vorrangfunktion oder mit der speziellen Funktion 
"Erholung". Die explizite Gegenüberstellung der Lebensraumfunktionen 
zeigt die Möglichkeit für das verträgliche Nebeneinander der unterschiedlichen 
Ansprüche auf. 
Ziel: Im sensiblen Lebensraum sollen die Freizeitaktivitäten kanalisiert 
werden. 
- Zieltyp C (Wildruhezone im engeren Sinn): 
Voraussetzung: Der sensible Lebensraum ist ein Gebiet mit besonderer 
wildökologischer Bedeutung für seltene und bedrohte oder für besonders 
störungsempfindliche Tierarten (z.B. wichtige Brut- und Setzplätze, bedeuten-
de Balz- und Brunftplätze, sensibles Wintereinstandsgebiet, Wildwechsel mit 
spezieller Vernetzungsfunktion usw.). 
Ziel: Im sensiblen Lebensraum soll die wildökologische Funktion erhalten 

und gefördert sowie Störungen vermieden werden. 

 

Dieses Objektblatt ist mit dem Objektblatt E1 zu koordinieren. 
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Bemerkungen zu einzelnen sensiblen Lebensräumen im WEP-Perimeter: 
 
Uznach: 

Die Burgerkorporation und die Ortsgemeinde Uznach wollen Bewilligung für OL in 
ihrem Wald nicht mehr erteilen, unabhängig von deren Grösse.  

Die Jagdgesellschaft Uznach wünscht eine „Sperrzone“ für Gebiete „Halden“ und „Bur-
genwald Zentrum“ und dort keine OL. 

Im Burgerwald soll ein zusätzliches Anziehen weiterer Biker mit Störung des Wildes 
vermieden werden. Hingegen soll die Signalisation der effektiven Nutzung Rechnung 
tragen. Die allgemeinen Fahrverbote im Burgerwald werden auf Zusehen hin in Motor-
fahrzeugfahrverbote umgewandelt für eine Transitstrecke und einen Rundweg gemäss 
noch zu erstellendem Plan der Burgerkorporation. Dabei soll auf die angemeldeten 
Bedürfnisse der Jagdgesellschaft Rücksicht genommen werden. 

Weitere Einschränkungen des Erholungsbetriebes sind im Uznacher Wald nicht gefor-
dert. Die Wälder sollen weiterhin für die Erholung zur Verfügung stehen. 

Diese Massnahmen entsprechen dem Zieltyp B der ökologisch sensiblen Lebensräu-
me. 

Rapperswil-Jona: 

Die Jagdgesellschaft Jona wünscht eine „Wildruhezone“ für den Ober- und Chloster-
wald, was dort bedeutet: keine OL, Leinenzwang für Hunde, Biker und Reiter nur auf 
markierten Wanderwegen. Beim Projekt „Ausbau Walderschliessung“ Jona war der 
ökologisch besonderen Empfindlichkeit dieses Gebietes bereits Rechnung getragen 
worden. 

Eschenbach: 

Im Eggwald Freizeitaktivitäten ausschliesslich auf Kretenweg. Übrige Wege sollen für 
Biker und Reiter gesperrt bleiben. Diesbezügliche Regelungen bestehen bereits. 

Im Wald um das Naturschutzgebiet „Rüti“ sollen die gleichen Regelungen wie für den 
angrenzenden Chlosterwald gelten. 

 

Festlegungen: 

Der Konflikt „Sensible Lebensräume – OL“ konnte an den Arbeitsgruppensitzungen 

nicht gelöst werden. Die Planungsleitung muss trotz Vermittlungsversuchen diesen 
langjährigen Konflikt als ungelösten Konflikt stehen lassen. (vgl. auch Objekt-

blatt E1): 

Es ist somit das Bewilligungsverfahren gemäss kantonaler Waldgesetzgebung 
hauptsächlich massgebend, was zu einer fallweisen Beurteilung allfälliger Ge-
suche führt. Trotzdem ist in der laufenden WEP-Periode anzustreben, doch 
noch eine einvernehmliche Lösung zu finden. 

 
Der Ober- und Chlosterwald (Rapperswil-Jona, W 1.1 & W 1.2), das Naturschutz-
gebiet Rüti in Eschenbach (W 1.2) und der Burgerwald (Uznach, W 1.3 & W 1.4) 
werden als ökologisch sensibler Lebensraum (Zieltyp B) bezeichnet. 

 Ausführung / Um-
setzung 

Verfügungen, Bewilligungen 

Finanzierung - 

 

Zeitrahmen /  
Termin 

ab 2011. 
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Federführung Forstdienst 

Beteiligte Stadt Rapperswil-Jona, Politische Gemeinden Eschenbach und Uznach 
Waldeigentümer (Burgerkorporation Uznach, Ortsgemeinden Rapperswil-Jona 
und Uznach, Kirchgemeinde Eschenbach, Private) 
Jagdgesellschaften Eschenbach, Jona, Uznach 
Pro Natura  

OLG Stäfa 
Veloclub Uznach 
KFA 
AREG 
ANJF 

Verkehrsvereine 

Information Die Anspruchsteller und  die Öffentlichkeit müssen über die getroffenen Rege-
lungen informiert werden. 

G
ru

n
d

la
g

e
n

 

Dokumente Richtplan des Kantons St. Gallen: Wildtierkorridore 

 

Karte WEP: Plan 2 "Wald und Objekte mit spezieller Funktion": W 1.1- W 1.4 
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Titel Wald und Wild Nr. W 2 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach, Eschenbach 

ID-Nummern W 2.1 – 2.4 

Lokalname/n W 2.1: Uznach: ganzer Burgerwald 

W 2.2: Uznach: ganzer Buechberg 

W 2.3: Uznach: ganzer Eggwald 

W 2.4: ganzer WEP-Perimeter 

Ausgangslage W 2.1: Gewünscht wird ein generelles Reitverbot abseits der Strassen. Nor-
malerweise gibt es keine Probleme mit organisierten Reitern, jedoch häufig 
mit, nicht organisierten, welche im Wald abseits der Wege reiten. 

W 2.2: Fahr- und Parkverbot für Motorfahrzeuge im ganzen Waldgebiet. 

W 2.3: Die Jagdgesellschaft Eschenbach wünscht Freizeitaktivitäten aus-
schliesslich auf dem Kretenweg, übrige Wege bleiben für Biker gesperrt. 

W 2.4: Die Reiter wünschen, dass nichtoffizielle Wanderwege und Maschi-
nenwege als Reitwege freigegeben werden. 

Konflikt Wild – Erholungsnutzung - Reiten 

Ziel / Absichten Durch die Lenkung der Erholungsnutzung und Information der betroffenen 
Bevölkerung soll eine Reduktion der Störung des Wildes erreicht werden. 
Zugleich soll damit die Verbissbelastung kontrolliert werden. 
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Massnahmen  

 

Reitverbot abseits Strasse, nicht offizielle Wander- und Maschinenwege nicht 
als Reitwege freigeben (siehe Protokolle Arbeitsgruppe). 

W 2.3: Freizeitaktivitäten im Eggwald auf den Kretenweg konzentrieren, übrige 
Wege für Biker und Reiter sperren. Es besteht bereits eine diesbezügliche 
Regelung. 

Die Fahrverbote sind bereits geregelt. 

Ausführung / Um-
setzung 

Mitteilung an die IG Pferd & Umwelt, Reiter allgemein und Biker 

Finanzierung kostenneutral 

Zeitrahmen /  
Termin 

laufend 
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Federführung Stadt Rapperswil-Jona, Gemeinden Uznach, Eschenbach 

 

Beteiligte Verein „Läbe für alli“ (Uznach) 

Jagdgesellschaften Uznach, Eschenbach 

IG Pferd & Umwelt 

Veloclub Uznach 

Information zusammen mit anderen Bereichen 
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Dokumente - 

 

 

 

Karte - 
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Titel 
Infrastruktur zur Waldbewirtschaftung (Wege, Fahr-
verbote, Parkplätze) 

Nr.   I  1 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach, Schmerikon, Eschenbach 

ID-Nummern I 1.1 – 1.7 

Lokalname/n I 1.1: Rapperswil-Jona ganzer Wald 

I 1.2: Uznach ganzer Wald  

I 1.3/ 1.4: Uznach: Burgerwald 

I 1.5: Uznach: Burgerwald und Buechberg 

I 1.6: Rapperswil-Jona: Usserwald/Aspwald und Schmerikon: Döltsch 

I 1.7: WEP-Perimeter 

Ausgangslage I 1.1: Reiter und Biker dürfen die Waldstrassen wie bis anhin nutzen.  

I 1.2: Die Infrastruktur zur Waldbewirtschaftung soll erhalten bleiben. 

I 1.3: Das allgemeine Fahrverbot auf allen Waldstrassen beibehalten; wird oft 
von Bikern und Autofahrern nicht eingehalten. Dies ist z. B. für Wanderer eine 
Belästigung. Motofahrzeugverkehr erhöht den Unterhaltsaufwand. 

Das allgemeine Fahrverbot für Fahrradfahrer im Burgerwald lockern. 

I 1.4: Reitverbot abseits von Strassen 

I 1.5: Das allgemeine Fahrverbot für Motorfahrzeuge durchsetzen, Parkplätze 
Bürglen und Altbad aufheben. 

I 1.6: neuen Reitweg anlegen Usserwald/Aspwald, Döltsch (s. E 3.7) 

I 1.7: nichtoffizielle Wanderwege und Maschinenwege als Reitwege freigeben 

Konflikt Erholung – Jagd - Wild 

Im Burgerwald herrscht ein allgemeines Fahrverbot, Velos werden aber tole-
riert. Der gemischte Verkehr (Wanderer, Biker) ist gefährlich. Ein neuer Reit-
weg im Döltsch wird von der Ortsgemeinde und Jagdgesellschaft Schmerikon 
und im Usser-/Aspwald von der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona abgelehnt. 

Die Erholungssuchenden nutzen die bestehenden, offiziell zugänglichen  
Parkplätze am Waldrand. 

Ziel / Absichten Die Infrastruktur zur Waldbewirtschaftung soll erhalten bleiben. 

Vermeidung von Störungen durch Biker und Motorfahrzeuge. Vermeiden von 
Konflikten bei gemischtem Verkehr (Bikes, Fussgänger). 

Individuelle Erholungsnutzung weiterhin gewährleisten. 
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Die Infrastruktur zur Waldbewirtschaftung und Erholungsnutzung soll unterhal-
ten werden. 

Das Fahrverbot auf den Waldstrassen nicht lockern. Umwandlung in Motor-
fahrzeugeverbot im Burgerwald Uznach für einen Korridor und eine Rundstre-
cke gemäss Plan Burgerkorporation Uznach..  

Sperren der Rückewege, Biker und Reiter nur auf Strasse, nicht im Wald und 
auf Rückewegen, Reitverbot abseits der Strasse. 

Keine neuen Bike-Pfade bewilligen.  

Keine neuen Reitwege anlegen. 

Absperrkette Buechwald (Uznach) nicht verlegen, Parkplätze an bisherigen 
Standorten belassen 

Parkplätze Bürglen und Altbad (Uznach) nicht aufheben. 

Freizeitaktivitäten auf „Kretenweg“ beschränken 

Regionale Biker-Routenplanung koordinieren. 

Ausführung / Um-
setzung 

Im Allgemeinen Beibehaltung des status quo. 

Die Durchsetzung der Fahrverbote ist Aufgabe der Polizei. Anzeigen wegen 
Fahrverbotsübertretungen können von jedermann gemacht werden. Der 
Forstdienst ist dazu verpflichtet. 

Signalisation der Bike-Strecke im Burgerwald Uznach (Transit- und Rundstre-
cke) und Sperrung der übrigen Strassen und Wege für Velos. 

Finanzierung - 

Zeitrahmen /  
Termin 

permanent 
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Federführung Stadt Rapperswil-Jona, Politische Gemeinden Uznach, Eschenbach und 
Schmerikon 

Beteiligte Forstdienst 

Politische Gemeinden 

Burgerkorporation und Ortsgemeinde Uznach  

Ortsgemeinde Rapperswil-Jona 

Ortsgemeinde Schmerikon 

Jagdgesellschaften Eschenbach, Jona, Schmerikon, Uznach  

Verein Läbe für alli (Uznach) 

Veloclub Uznach  

IG Pferd & Umwelt 

Polizei 

Information Über die Bikeroute im Burgerwald Uznach und über die Regelung des Reitens 
ist in geeigneter Form zu informieren, so dass möglichst alle Adressaten 
Kenntnis erhalten. 
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 Dokumente - 

 

 

Karte - 
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Titel Wasserreservoire Nr. I  2 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach 

ID-Nummern I 2.1 – 2.2  

Lokalname/n I 2.1: Rapperswil-Jona: Usserwald/Aspwald, Eggwald (Reservoire Asp, Egg, 
Johannisberg, Moos)  

I 2.2: Uznach:  Buechberg und Burgerwald 

Ausgangslage I 2.1: Weiher vor Einwachsen bewahren. 

I 2.2: Reservoir der Wasserversorgung muss weiter bestehen. Die Zufahrt zum 
Unterhalt der Wasserreservoire soll jederzeit möglich sein. Die Reservoire 
liegen im Wald und sind nur über Waldstrassen erreichbar. 

Konflikt kein Konflikt, die Anliegen sind von niemandem bestritten 

Ziel / Absichten Beibehalten und Benutzung bestehender Zufahrten für Betriebs-, Unterhalts- 
und Bauarbeiten 

V
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Massnahmen  

 

Weiher unterhalten. 

Zufahrt zu den Wasserreservoiren jederzeit gewährleisten. Bei Sturmereignis-
sen hat die Räumung dieser Strassen hohe Priorität. 

Abgeltung so weit nötig regeln. 

Ausführung / Um-
setzung 

laufend 

Finanzierung Die Entschädigung für den Unterhalt des Weihers ist noch zu regeln 

Zeitrahmen /  
Termin 

permanent 
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Federführung Waldeigentümer 

 

Beteiligte - Politische Gemeinden 

- Werkbetreiber 

- Forstdienst 

 

Information bilateral 
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 Dokumente - 

 

Karte WEP: Plan 2 "Wald und Objekte mit spezieller Funktion": I 2.1- I 2.2 
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Titel Abbaugebiete (Steinbrüche) Nr. I  3 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach, Schmerikon, Eschenbach 

ID-Nummern I 3.1 – 3.2 

Lokalname/n I 3.1: Steinbrüche in der Schichtrippenlandschaft: Oberwald/Chlosterwald, 
Burgerwald, Bannwald, Döltsch, Eggwald, Eschenbach übriger Wald. (s. N 
3.4) 

I 3.2: Rapperswil-Jona: Oberwald/Chlosterwald, Uznach: übriger Wald, 
Schmerikon: Bannwald ( s. N 3.4) 

Ausgangslage I 3.1: Alte Abbauflächen sollten offen bleiben und die südlichen Waldränder 
bei den  ehemaligen Steinbrüchen gelichtet werden.  

I 3.2: Die Abbaufirmen Kuster J. & A. Steinbrüche AG bzw. Gebr. Müller möch-
ten die bisherige Abbautätigkeit fortsetzen und wünschen deshalb keine ab-
baueinschränkenden Entscheide.  

Konflikt Sandsteinabbau – Waldbewirtschaftung: 

Kein Konflikt, die Abbautätigkeit im bisherigen Umfang ist allgemein unbestrit-
ten und kann fortgesetzt werden. 

Ziel / Absichten Beibehalten der bestehenden Abbautätigkeit. Die wirtschaftliche und kulturelle 
Bedeutung der Sandsteinabbaugebiete (Steinbrüche) ist anerkannt. 

Die historischen Steinbrüche sollen offen bleiben und die südlichen Waldrän-
der bei den ehemaligen Steinbrüchen teilweise aufgelichtet werden (vgl. Ob-
jektblatt N1). 

Die Reaktivierung aufgelassener und allfällige neue Abbaustandorte werden 
nicht grundsätzlich abgelehnt; es wären zu gegebener Zeit die entsprechen-
den Interessenabwägungen und rechtlichen Verfahren durchzuführen. 
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Massnahmen  keine Entscheide mit abbaueinschränkender Wirkung fällen; 

alte Abbauflächen offen und teilweise licht halten, naturnahe Pflege der südli-
chen Waldränder; 

Die Weiterführung der aktuellen Sandsteinbrüche ist wünschenswert. 

Die Regelung mit den Grundeigentümern erfolgt separat. 

Ausführung / Um-
setzung 

Die Abbautätigkeit im bisherigen Umfang ist allgemein unbestritten und kann 
fortgesetzt werden. 

Das Abbauplanverfahren muss bei neuen Vorhaben durchgeführt werden. 

Die grosse Bedeutung dieser Sandsteinvorkommen ist bei den Entscheiden zu 
würdigen. 

Finanzierung - 

Zeitrahmen /  
Termin 

permanent 
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Federführung Steinbruchbetreiber 

Beteiligte Forstdienst 

Waldeigentümer 

Standortgemeinden 

Natur- und Vogelschutzverein Rapperswil-Jona 

WWF, Sektion SG, Regionalgruppe See-Gaster 

AREG 

ANJF 

AFU 

 

Information bilateral 

G
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 Dokumente Abbaupläne 

 

 

Karte WEP: Plan 2 "Wald und Objekte mit spezieller Funktion": s. N 3.4 
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3.2.3.5 Spezielle Funktion Denkmalschutz und Geotope (D) 

Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt, Spezielle Funktionen Denkmalschutz 
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Titel Kulturgüter  Nr. D 1 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Gemeinden Eschenbach, Schmerikon, Uznach 

ID-Nummern D 1.1 – 1.8 

Lokalname/n „Usser Wald“ Rapperswil-Jona: Widenchlösterli („in den Widen“, D 1.1), Stein-
kreise („Moosbrugg“, D 1.2), Kapelle St. Agnes („Grünwald“, D 1.3); 

„Erlen“ Rapperswil-Jona: Siedlungsstelle Bronzezeit, Einzelfunde Eisenzeit (D 
1.4); 

„Salet“ Rapperswil-Jona: Römischer Gutshof, römischer Münzschatz (D 1.5); 

„Balmenrain“ Schmerikon: Grabhügel Hallstattzeit (D 1.6); 

„Chastel“ Eschenbach: Siedlungsstelle Bronze- oder Eisenzeit?, Wallanlage, 
römisches Gebäude, mittelalterliche Gräber (D 1.7); 

„Uznaberg“ Uznach: Ruine Mittelalter (D 1.8). 

 

Ausgangslage Die archäologischen Fundstätten sollen erhalten werden. 

Diverse Fundstätten wurden auf Wunsch der Kantonsarchäologie wieder 
überdeckt. 

Konflikt Archäologie – Waldbewirtschaftung: Durch die Erhaltung der Fundstellen ist 
die Wald-Bewirtschaftung/-Nutzung eingeschränkt 

Ziel / Absichten - Erhaltung der Kulturgüter. 
- Verhinderung einer Beschädigung der Kulturgüter durch Waldbewirt-

schaftung. 
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Bei forstlichen Eingriffen ist auf die Kulturgüter Rücksicht zu nehmen. Eine 
Beschädigung der archäologischen Fundstätten und Geotopobjekte sowohl 
durch die Waldpflege und Holznutzung als auch durch Erschliessungsmass-
nahmen ist zu verhindern. Das Befahren von Fundstellen mit Rückefahrzeu-
gen und das Holzrücken im Bodenzug sind möglichst zu vermeiden oder aller-
höchstens unter grösstmöglichen Vorsichtsmassnahmen unter Aufsicht des 
Revierförsters durchzuführen. Es ist auf den archäologischen Fundstätten und 
in deren Umgebung eine möglichst stabile Bestockung anzustreben, damit das 
Risiko von Windwürfen und der damit verbundenen Beschädigung dieser Ob-
jekte minimiert werden kann. Auf archäologischen Fundstätten sollen keine 
Alt- und Totholzinseln ausgeschieden werden. 

Verschiedene Fundstellen wurden vor einigen Jahren auf Wunsch der Kan-
tonsarchäologie mit Erdmaterial eingedeckt. Sollten wiederum Ausgrabungen 
erfolgen, so wären entsprechende Regelungen mit den Waldeigentümern und 
dem Forstdienst zu treffen. 

Allfällige erhebliche Mehraufwendungen bei der Waldbewirtschaftung wären 
Gegenstand von Abgeltungsregelungen. 

Ausführung / Um-
setzung 

- Im Rahmen der Holzanzeichnung, Holzschlag- und Erschliessungsplanung. 

- Beratung der Eigentümer oder Gemeinden. 

Finanzierung Abgeltung ausgewiesener Mehraufwendungen 

Zeitrahmen /  
Termin 

fallweise 
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Federführung Amt für Kultur, Archäologie 

Beteiligte betroffene Waldeigentümer 

Politische Gemeinden 

Forstdienst 

Information bilateral 
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 Dokumente Objektbeschriebe aus der Fundstellendatenbank der Kantonsarchäologie 

 

 

Karte WEP: Plan 2 "Wald und Objekte mit spezieller Funktion": D 1.1- D 1.8 
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3.2.3.6 Spezielle Funktion Grundwasserschutz (G) 

Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt, Spezielle Funktion Grundwasserschutz 
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Titel Quell- und Grundwasserschutz  Nr. G 1 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Schmerikon, Eschenbach 

ID-Nummern G 1 

Lokalname/n G 1: Oberwald/Chlosterwald; Grundwasserschutzzonen im Waldareal gemäss 
Gewässerschutzkarte 

Ausgangslage Allgemein: Im Wald des WEP-Perimeters befinden sich rechtskräftig ausge-
schiedene und/oder provisorische Grundwasserschutzzonen. Die Kenntnisse 
über die Lage der Grundwasserschutzzonen und über die geltenden Vorschrif-
ten sind zu verbessern. 

G 1: Zur Verbesserung der Grundwasserschutzzone wird im Gebiet Ober-
wald/Chlosterwald auf die Bewirtschaftung verzichtet. 

Konflikt Grundwasserschutz und Waldnutzung 

Ziel / Absichten - Schutz der Quellen und Grundwasservorkommen im Wald 

- Den Verantwortlichen die notwendigen Kenntnisse über die Lage der 
Grundwasserschutzzonen und deren Bestimmungen vor Ort vermitteln. 

V
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Massnahmen  

 

Die Schutzzonenreglemente der Grundwasserschutzzonen sind den für die 
Bewirtschaftung des Waldes Verantwortlichen bekannt zu machen. 

Im Wald ist insbesondere die Umsetzung folgender Vorschriften sicherzustel-
len: 

- In den Zonen S1 und S2 dürfen keine Holzschutz- und Pflanzenschutzmit-
tel eingesetzt werden. In der Zone S3 dürfen Holzschutzmittel verwendet 
werden, wenn bauliche Massnahmen gegen das Versickern und Ab-
schwemmen getroffen werden. Gegebenenfalls sind bestehende Holzla-
gerplätze und Pflanzgärten zu verlegen (Nutzungsbeschränkung). 

- Waldstrassen in Schutzzonen sind mit einem Fahrverbot zu belegen 
(forstwirtschaftlicher Verkehr gestattet). Bestehende Waldstrassen und 
Wege in der Zone S1 sind aufzuheben oder zu verlegen (Nutzungsbe-
schränkung). Neue Waldstrassen und Wege sind grundsätzlich ausserhalb 
der Zone S2 anzulegen. 

- Maschinen und Fahrzeuge sind ausserhalb der Zonen S1 und S2 abzu-
stellen. Betanken und Ölwechsel müssen ausserhalb der Zonen S1 und 
S2 erfolgen. 

- Die Zone S1 ist von denjenigen Bäumen und Sträuchern, deren Wurzeln 
die Fassungsanlagen gefährden können, freizuhalten (Servitut). 

- Materialentnahmen und Deponien sind in Schutzzonen untersagt. 

Im Einzugsgebiet von Trinkwasserfassungen und insbesondere in Schutzzo-
nen sind grossflächige Holzschläge zu vermeiden, weil die damit verbundene 
Mineralisation von Humus zu einer erheblichen Nitratbelastung führen kann 
(Nutzungsbeschränkung). Es ist eine möglichst standortsgemässe Bestockung 
anzustreben. Der Nadelholzanteil, insbesondere die Fichte, soll nicht gefördert 
werden. Die Waldbewirtschaftung soll mithelfen, den Säureeintrag in diese 
Böden möglichst gering zu halten. 
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Ausführung / Um-
setzung 

- Anweisungen durch die Revierförster bei der Schlagplanung und  Holzan-
zeichnung an private und öffentliche Waldeigentümer, bei der Auftrags-
vergabe an Unternehmer und beim Holzverkauf an Händler und Verarbei-
ter. 

- Bei Bedarf Hinweistafeln für Grundwasserschutzzonen. 

- Entschädigung für Nutzungsverzicht Oberwald/Chlosterwald 

- Abgeltung regeln 

Finanzierung - Gemäss geltenden gesetzlichen Regelungen. 

- Die Ortsgemeinde Rapperswil-Jona wünscht einen Leistungsauftrag mit 
der Stadt Rapperswil-Jona zur Abdeckung des Mehraufwandes. 

- Abgeltungen der Grundeigentümer bei Nutzungsbeschränkungen oder 
Servituten sind privatrechtlich zu regeln. 

- Diese Anliegen sind auch Gegenstand der Inwertsetzung von Waldleis-
tungen. 

Zeitrahmen /  
Termin 

laufend 
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Federführung Politische Gemeinden 

Beteiligte - Wasserversorgungen 

- Ortsgemeinde Rapperswil-Jona 

- Politische Gemeinden 

- Waldeigentümer 

- Forstdienst 

- Amt für Umwelt und Energie, Gewässernutzung und Grundwasser 

Information Siehe Ausführungsplanung/Umsetzung 
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Dokumente - Grundwasserschutzzonenpläne mit zugehörigen Reglementen 

- Gewässerschutzverordnung (SR 814.201); Anhang 4 

- Verordnung über den Wald (SR 921.01); Art. 25 bis 27 

- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (SR 814.81), Art.3; Anhänge 
2.4, 2.5, 2.6 

- Verordnung über umweltgefährdende Stoffe (SR 814.013); Anhang 4.4 
Ziffer 3 

Karte 
Gewässerschutzkarte des Kantons St.Gallen 

Hinweis: 
Die laufend aktualisierte Gewässerschutzkarte, welche alle zu beachtenden 
Grundwasserschutzzonen enthält, findet sich im Internet unter 
www.afu.sg/Online Karten/Gewässerschutz 

 

 

http://www.afu.sg/Online
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3.2.4 Ungelöste Konflikte 

 
Wie aus den entsprechenden Objektblättern hervorgeht wurden kontroverse Anliegen, wel-
che im Rahmen der Arbeitsgruppen nicht einer einvernehmlichen Lösung zugeführt werden 
konnten, offen gelassen. Als einziger, ungelöster Konflikt bleibt die Differenz zwischen den 
Anliegen der Objektblätter E1: „Waldnutzung für OL“ (Seite 52) und W1: „Sensible Wildle-
bensräume“ (Seite 62). Es handelt sich dabei um einen langjährigen Konflikt, welcher trotz 
Vermittlungsversuchen seitens des Regionalförsters und einer zusätzlich einberufenen Ar-
beitsgruppen-Sitzung mit den involvierten Parteien im August 2010 (siehe entsprechendes 
Sitzungsprotokoll) im Rahmen des WEP nicht gelöst werden konnte. 
 

Waldentwicklungsplan Zürichsee – Objektblatt, Flächen mit ungelöstem Interessenkonflikt 
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Titel Ungelöster Konflikt "OL in sensiblen WLR" Nr. K  1 

Gemeinde/n Stadt Rapperswil-Jona, Uznach 

ID-Nummern K 1.1 bis 1.4 

Lokalname/n K 1.1 / K 1.2: Oberwald-Chlosterwald (Rapperswil-Jona, Eschenbach) 

K 1.3 / K 1.4: Burgerwald (Uznach) 

Ausgangslage Die parallel zum Obersee gelegenen Waldungen zwischen dem Kloster 
Wurmsbach und dem Uznacher Burgerwald dienen nach dem kantonalen 
Richtplan als Wildtierkorridor von regionaler Bedeutung. Die betroffenen 
Waldkomplexe sind im kantonalen Richtplan zudem als Lebensraum-
Schongebiete bezeichnet. Die örtlichen Jagdgesellschaften möchten die Frei-
zeitnutzung in diesem Gebiet besser kanalisieren und Rückzugsgebiete für die 
wildlebenden Tiere schaffen. Die Waldeigentümer (OG Rapperswil, Burger-
korporation Uznach und OG Uznach) verlangen ebenfalls Einschränkungen für 
OL-Veranstaltungen. Die Orientierungslaufgruppe Stäfe als Interessenvertrete-
rin für OL wehrt sich gegen diese Massnahme. Es konnte trotz intensiven Be-
sprechungen an den Arbeitsgruppensitzungen und Vermittlungsversuchen 
durch die Planungsleitung keine Einigung erzielt werden. 

Konflikt Mit den im Objektblatt W 1 (Seite 62) bezeichneten "sensiblen Wildlebensräu-
men" (W1.1 bis W1.4) soll eine Kanalisierung der Freizeitaktivitäten, insbe-
sondere der OL-Veranstaltungen erreicht werden um den Zielsetzungen nach 
kantonalem Richtplan (Wildtierkorridor, Lebensraum-Schongebiet) gerecht zu 
werden. Die Orientierungslaufgruppe Stäfe als Interessenvertreterin für OL 
lehnt die verlangten, lokalen Einschränkungen ab (Objektblatt E 1, Gebiete 
E1.1 bis E1.4). Damit kann im Rahmen der Waldentwicklungsplanung keine 
Lösung festgelegt werden. 

Ziel / Absichten Es sollen weiterhin Versuche zur Lösungsfindung angestrengt werden mit dem 
Ziel, bei einer Nachführung der Planung den ungelösten Konflikt zu bereini-
gen. 
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Massnahmen 

 

Bis eine Lösung gefunden wird, müssen die Anliegen der konfliktbeteiligten 
Interessengruppen fallweise einzeln beurteilt werden. Bei bewilligungspflichti-
gen Vorhaben müssen die zuständigen Behörden die Interessenabwägung 
einzeln vornehmen. Die entsprechenden Entscheide können für die weitere 
Lösungsfindung dienen. 

Ausführung / Um-
setzung 

 

Finanzierung  
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Zeitrahmen /  
Termin 

Vorliegende Planungsperiode 
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Federführung Bewilligungsinstanzen 

Beteiligte Stadt Rapperswil und Gemeinden Uznach und Eschenbach 

Konfliktbeteiligte 

Bewilligungsinstanzen 

 

Information  
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Dokumente - Kantonaler Richtplan, Kapitel V 31, V 33 

- Protokolle Arbeitsgruppensitzung 

 

Karte WEP: Plan 2 "Wald und Objekte mit spezieller Funktion": Wald mit ungelöstem 
Interessenkonflikt, K 1.1 – 1.4 
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4 Kontrolle und Nachführung 

4.1 Kontrolle 

 

Organe 

Das Regionalforstamt 4 führt jährlich eine Vollzugskontrolle durch. 

Die als federführend bezeichneten Stellen sind eigenverantwortlich für die Umsetzung und 
das Controlling besorgt. 

Die Verantwortlichen für die Umsetzung der Massnahmen sind in den Objektblättern be-
zeichnet. 

 

 

Vorgehen 

Die Kontrollgrössen sind in Kapitel 3.1 „Festlegungen“ und in den Objektblättern (Kapitel 3.2) 
definiert. Die Kontrollwerte sind aus den dafür vorgesehenen Quellen zu beziehen, insbe-
sondere auch aus der forstlichen Planung. Eine langfristige und abschliessende Definition 
der Kontrollwerte ist an dieser Stelle nicht sinnvoll und nicht möglich, da die Möglichkeiten 
zur Informationsbeschaffung laufend umfassender wird. Es sind die jeweils aussagekräftigs-
ten Grundlagen zu verwenden. 

Der Vergleich der Soll- mit den Istwerten begründet bei negativen Abweichungen einen 
Handlungsbedarf. Die verantwortlichen Akteure sind die als federführend bezeichneten Stel-
len. 

 

4.2 Nachführung 

 

Dieser Waldentwicklungsplan wird nach spätestens 20 Jahren einer umfassenden Nachfüh-
rung unterzogen, bei substantiell geänderten Voraussetzungen für bestimmte Bereiche 
schon vorher. 
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5. Erlass und Anwendung 

Der Waldentwicklungsplan (WEP) "Zürichsee" lag vom 01. Dezember 2009 bis 29. Januar 
2010 in den betroffenen politischen Gemeinden als Entwurf öffentlich auf. Während der Auf-
lagefrist wurden Einwendungen erhoben bzw. Vorschläge eingereicht (Art. 21 Abs. 2 
EG WaG). Die Einwendungen bzw. Vorschläge wurden in der Folge behandelt und in Ab-
sprache mit den Adressaten - soweit möglich bzw. erforderlich - im Planungswerk berück-
sichtigt. Es entstanden keine neuen Konflikte. 
 

 

Rieden, 21. Januar 2011 

 

WALDREGION 4 SEE 

Der Planungsleiter 

 

 

 

 

Rolf Ehrbar, Regionalförster 

 

 

 

 

Das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St.Gallen erlässt nach Art. 21 Abs. 1 
EG WaG den WEP „Zürichsee“ (Bericht WEP Nr. 12 “Zürichsee“ / Plan 1 “Wald mit Vorrang-
funktion“ / Plan 2 “Wald und Objekte mit spezieller Funktion“) und legt fest, dass der WEP 
"Zürichsee“ ab Erlassdatum anzuwenden ist 
 
 
St. Gallen, 21. März 2011 
 
 
 
VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT 
DES KANTONS ST. GALLEN 
Der Vorsteher: 
 
 
Dr. Josef Keller, Regierungsrat 
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Anhang 

 

Literatur 

Es wurden keine Literaturverweise gemacht. 

Glossar 

 

a) Begriffe 

Begriff Beschreibung 

Abgeltung Milderung oder Ausgleich finanzieller Lasten, die sich aus der Erfüllung von ge-
setzlich oder öffentlich-rechtlich vorgeschriebenen bzw. übertragenen Aufgaben 
ergeben. Finanzhilfe (=>). 

allochthon Von fremdem Boden/Land stammend. Gegenteil zu autochthon (=>). 

Altholzinsel Gruppe von Alt- oder Totholz (=>), welche aus Naturschutzgründen (v.a. Höhlen-
bäume als Tierlebensräume) über die übliche Umtriebszeit (=>) hinaus, ev. bis 
zum natürlichen Zerfall stehen bleibt, um danach in einer Art Rotation durch an-
dere, geeignetere Baumgruppen ersetzt zu werden. Grösse 1 – 5 ha. Nutzungs-
verzichtsfläche (=>). Naturwaldreservat (=>). 

autochthon Standortheimisch, von Natur aus auf einem Standort vorkommend (=>). Gegen-
teil von allochthon (=>). 

Bestand Baumkollektiv, das sich von der Umgebung durch Baumartenzusammensetzung, 
Alter, Aufbau oder andere Merkmale wesentlich unterscheidet. 

Bestandeskarte Kartografische Wiedergabe der Bestände in einem bestimmten Gebiet. 

Betretungsrecht Art. 699 ZGB garantiert die freie Zugänglichkeit zu öffentlichem und privatem 
Waldeigentum in ortsüblichem Umfang. 

Betriebsart Bewirtschaftungsart des Waldes, die sich in der Verjüngungsmethode unter-
scheidet: Hochwald (=>), Mittelwald (=>), Niederwald (=>). 

Betriebsform Weitere Unterteilung der Betriebsart (=>) Hochwald (=>). Es wird zwischen 
schlagweisem Hochwald (=>), Plenterwald (=>) und Dauerwald (=>) unterschie-
den. Sie werden weiter unterteilt nach Verjüngungsverfahren (=>). 

Betriebsplan 
forstlicher 

Umschreibung und Festlegung der betrieblichen Ziele eines Waldeigentümers 
bezogen auf Bewirtschaftung, Pflege und Nutzung seines Waldes. Der Pla-
nungshorizont ist ca. 15 Jahre. Die übergeordneten Ziele aus dem WEP (=>) sind 
zu berücksichtigen. 

Biodiversität Die Vielfalt des Lebens heisst Biodiversität. Sie umfasst drei Bereiche: die Vielfalt 
der Lebensräume, die Vielfalt der Arten und die Vielfalt des Erbgutes. 

Biosphäre Die Biosphäre ist der Raum den das Leben in seiner Gesamtheit einnimmt. Sie 
durchdringt Erde, Wasser und Luft mit ihren Lebewesen. 

Bonität Mass für die Wuchsleistung auf einem Standort, meist als durchschnittliche Höhe 
der dominierenden Bäume im Alter von 50 Jahren angegeben. 

Brusthöhe Am stehenden Baum ist die Brusthöhe auf 1.3m über Boden festgelegt. Auf die-
ser Höhe wird der Brusthöhendurchmesser gemessen.  

Dauerwald Im Dauerwald wird die Weiterentwicklung zum standörtlichen Endstadium der 
Sukzession (=>) (Klimaxwald) durch einen externen Faktor ständig vermieden. 
Der Wald wird durch diesen externen Einfluss dauernd vom Erreichen der Klimax 
abgehalten. 

Deckungsgrad Verhältnis der durch die Kronenprojektion überschirmten Fläche zur Gesamtflä-
che (in %). 

Derbholz Oberirdische Baumteile, die mindestens 7 cm dick sind. 
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Begriff Beschreibung 

einheimisch In der Schweiz (eventuell Europa) von Natur aus vorkommend. 

Endnutzung Nutzung eines hiebsreifen Bestandes (=>) oder hiebsreifer Einzelbäume. 

Entwicklungsstufe Altersstufe eines Baumbestandes. Unterschieden wird anhand des Stamm-
durchmessers auf Brusthöhe(=>): Jungwuchs / Dickung < 10 cm, Stangenholz 10 
– 30 cm und Baumholz > 30 cm. 

Erschliessung Die Gesamtheit der für die Pflege und Nutzung des Waldes vorhandenen Anla-
gen. Dazu gehören Waldstrassen (=>), Maschinenwege (=>) und Rückegassen 
(=>) als ständige und vor allem im Gebirge Seilanlagen als mobile Einrichtungen. 

Ertragsausfall Der durch den freiwilligen oder erzwungenen Verzicht auf die Holznutzung ent-
stehende finanzielle Nachteil eines Waldeigentümers. 

Femelschlag Verfahren der Waldverjüngung, bei dem Bestandespflege und –verjüngung flies-
send ineinander übergehen. Meist kleinflächiges Vorgehen mit variablen Verjün-
gungszeiträumen und freier Hiebsführung (den lokalen Verhältnissen angepasst). 

Finanzhilfe Finanzielle Leistungen, die gewährt werden, um die Erfüllung einer vom Empfän-
ger selbst gewählten Aufgabe zu unterstützen. Finanzhilfen werden nur im Rah-
men budgetierter Mittel gewährt. Abgeltung (=>). 

Forstbetrieb Organisatorische Einheit eines meist öffentlichen Waldeigentümers, die mit der 
Aufgabe der Waldpflege- und Bewirtschaftung betraut ist. 

Forstliche Planung Bestandteile der forstlichen Planung sind der Waldentwicklungsplan (=>) und der 
Betriebsplan (=>), sowie die daraus abgeleiteten jährlichen Schlag- und Pflege-
programme (=>). 

Forstrevier Der organisatorische Zusammenschluss der Wälder bzw. der Waldeigentümer 
auf dem Gebiet einer oder mehrerer politischer Gemeinden zur gemeinsamen 
Betreuung. 

Gastbaumart Standortfremde, aber standorttaugliche Baumart; Gastbaumarten fehlen in der 
natürlichen Baumartengarnitur wegen der ungenügenden Konkurrenzkraft oder 
aus andern Gründen (z.B. Verdrängung nach der Eiszeit). 

Gefährdung Waldgesellschaften und –strukturen, Pflanzen und Tiere mit starkem Rückgang 
ihrer Verbreitung oder ihres Bestandes gelten als gefährdet. Der Gefährdungs-
grad wird durch ‚Rote Listen‘ dokumentiert. 

Gemeinwirtschaftliche 
Leistungen 

Die vielfältigen Funktionen, die der Wald und indirekt der Waldeigentümer der 
Allgemeinheit zur Verfügung stellt. 

Geotop "Geotope sind Bestandteile der Landschaft, welche die Geschichte der Erde, des 
Lebens und des Klimas in besonders typischer und anschaulicher Weise doku-
mentieren. Dank ihrer besonderen Ausstattung und Ausprägung spielen sie eine 
Schlüsselrolle für das Verständnis der erdgeschichtlichen Zusammenhänge und 
der Landschaftsentwicklung." 
(B. Stürm et al.: Geotopinventar Kanton St. Gallen. Berichte der St. Gallischen 
Nat.wissenschaftlichen Gesellschaft, 90. Band, 2004) 

Hiebsatz In der forstlichen Planung festgelegte Holzmenge, welche der Waldeigentümer 
innerhalb seines Waldes in einem bestimmten Zeitraum nutzen darf. 

Hochwald Heute übliche Betriebsart (=>) mit einer aus Kernwüchsen (=>) hervorgegange-
nen Oberschicht, bei welcher die Bäume in vollständig erwachsenem Zustand in 
relativ langen Umtriebszeiten (=>) genutzt werden. 

Hoheitsfunktion Gutachtliche Entscheidung vor Ort von Amtes wegen. Sie umfasst Aufsichts-, 
Kontroll- und forstpolizeiliche Aufgaben, wahrgenommen im Kanton durch den 
Revierförster und den Regionalförster. 

Holzertrag Von einer bestimmten Waldfläche stammende Menge an genutztem Holz. Oft 
simultan verwendeter Begriff für den finanziellen Gegenwert des für Verkauf und 
Eigenbedarf geernteten Holzes. 

Holzschlag Örtlich und zeitlich begrenzter Eingriff im Wald zur Nutzung von Holz. Zentrales 
Element der Holzernte. 

Hotspots Fläche mit besonderer Bedeutung in Bezug auf die Artenvielfalt. Gemeinsamer 
Lebensraum mehrerer seltener und oft gefährdeter Pflanzen- und Tierarten. 

Intervallbejagung Bei der Intervallbejagung konzentriert sich die Jagd auf zeitlich eingeschränkte, 
aber stärkere Eingriffe, diese werden dadurch seltener dafür intensiver. So wech-
seln sich Zeiten mit intensiver Bejagung mit solchen ohne jagdliche Störungen 
ab. Zusätzlich kann mit der Schwerpunktbejagung (=>) der Jagddruck lokal weiter 
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Begriff Beschreibung 

erhöht werden.  

Kahlschlag Das grossflächige Entfernen einer Bestockung bei fehlender Bodenbedeckung 
durch junge Waldbäume, die freilandähnliche Bedingungen schaffen. Die an-
schliessende Wiederbestockung ist in der Regel nur durch künstliche Verjüngung 
(Pflanzung von Bäumen) möglich. Im Gegensatz zur Rodung (=>) sind Kahl-
schläge in der Schweiz verboten; für besondere waldbauliche Massnahmen kön-
nen die Kantone Ausnahmen bewilligen.  

Kernwuchs Aus Same entstandener Baum. Gegensatz zu Stockausschlag (=>). 

Maschinenweg Maschinell hergerichtete Fahrpiste ohne Befestigung der Fahrbahn für spezielle 
Maschinen des Holztransportes. Erschliessung (=>). 

Mittelwald Weiterentwicklung aus dem Niederwald (=>) mit einem zweischichtigen Aufbau. 
Die Unterschicht aus Stockausschlägen (=>) wird in kurzen Zeitabständen als 
Energieholz genutzt. Die Oberschicht aus Kernwüchsen (=>) dient der Erzeugung 
von Bau- und Werkholz. Typische Betriebsart (=>) vom frühen Mittelalter bis ins 
19. Jahrhundert, heute stark zurückgegangen.  

Nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung 

Bewirtschaftung der Ressource Wald, welche die langfristige Erfüllung der ver-
schiedenen Waldfunktionen (=>) sicherstellt. Sie dient der Steuerung der Wald-
beanspruchung durch den Menschen und basiert auf der Überwachung von 
Waldveränderungen. 

Nachhaltigkeit  
(allgemein) 

Kontinuität sämtlicher materieller Leistungen und sämtlicher Wirkungen des Wal-
des. 

Nachteilige Nutzung Nutzung von Wald und seinen Gütern, die direkt oder indirekt, unmittelbar oder 
langfristig zu dessen Schädigung führt. 

Nationale Verantwor-
tung 

Besonders wertvolle Waldkomplexe (=>) oder Waldgesellschaften (=>) mit 
schwerpunktmässiger Verbreitung, welche im nationalen oder gar internationalen 
Rahmen eine besondere Verantwortung übertragen. 

naturfern Waldbestand mit mittlerem, im Allgemeinen tragbarem Anteil an standortfremden 
(=>) Baumarten und erkennbaren natürlichen Merkmalen. 

naturfremd Waldbestand mit hohem Anteil an standortfremden (=>) Baumarten. 

Naturgefahren Prozesse in der Natur, welche für Menschen oder Sachwerte eine Bedrohung 
darstellen.  

naturnah Waldbestand mit kleinem Anteil an standortfremden (=>) Baumarten. Er besteht 
zum grössten Teil aus standortheimischen (=>) Baumarten mit einem weitgehend 
naturnahen Beziehungsgefüge. 

naturnaher Waldbau Form der Behandlung von Beständen (=>), die sich an den natürlichen Gegeben-
heiten und Abläufen orientiert bzw. diese einbezieht. 

Naturwald Wald, der von Natur aus, ohne menschliche Beeinflussung entsteht oder ent-
standen ist, dessen Aufbau und Artenzusammensetzung folglich der potenziell 
natürlichen Vegetation entspricht. 

Naturwaldreservat Waldreservat (=>)zugunsten des Naturschutzes mit vollständigem Nutzungsver-
zicht (=>) und ohne Pflegeeingriffe (Pflege (=>)). Als Langfristziel sollen urwald-
ähnliche Waldstrukturen entstehen. Nutzungsverzichtsfläche (=>): Grösse: > 5 ha 
Naturwaldreservate. Altholzinsel (=>). 

Nebennutzungen Alle Produkte eines Waldes bzw. eines Forstbetriebes ausser Derbholz (=>) z.B. 
Weihnachtsbäume, Deckäste, Reisig, etc. 

nicht einheimisch In der Schweiz (eventuell Europa) von Natur aus nicht vorkommend, fremd. 

Niederwald Älteste Form der geregelten Waldnutzung, vorwiegend zur Brennholzgewinnung. 
Diese Betriebsart (=>) begünstigt Baumarten mit der Fähigkeit zum Stockaus-
schlag (=>). Niederwald wird in kurzen Umtriebszeiten (=>) flächig genutzt. 

Nutzfunktion Die der Holzgewinnung dienende Leistung des Waldes. 

Nutzungsprogramm Das vom Waldeigentümer zu erstellende und dem Kanton jährlich zur Genehmi-
gung vorzulegende Programm für die Holznutzung. 

Nutzungsverzichtsflä-
che 

Waldfläche, in der auf jegliche Nutzung von Holz und allenfalls anderen Produk-
ten verzichtet wird. Man unterscheidet zwischen Altholzinsel (=>) und Naturwald-
reservat (=>). 

Ökosystem Gefüge von Wechselbeziehungen zwischen belebter und unbelebter Natur, das 
sich bis zu einem gewissen Grade selbst reguliert. 

Pflanzengesellschaft Alle Pflanzenarten (Bäume, Sträucher, Kräuter, Moose, etc), die an einem be-
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stimmten, in Bezug auf den Standort einheitlichen Ort eine Gesellschaft mit 
wechselseitigem Wirkungsgefüge bilden. 

Pflege Lenkende Eingriffe in Waldbestände, bei denen nicht die Holzgewinnung im Vor-
dergrund steht, sondern das Bestreben, langfristig naturnahe, stabile und qualita-
tiv gute Waldbestände zu formen. 

Pflegeprogramm Das vom Waldeigentümer zu erstellende und dem Kanton jährlich zur Genehmi-
gung vorzulegende Programm für die Jungwaldpflege. 

Phytosanitäre Mass-
nahmen / Eingriffe 

Unter phytosanitären Eingriffen werden Massnahmen verstanden, die der Ge-
sundheit der Pflanzen (hier des Waldes) dienen. Der Begriff wird z.B. für Eingriffe 
bei einem massiven Borkenkäferbefall (Kalamität) verwendet. 

Pioniervegetation Anfangsstadien der Sukzession (=>) auf offenem Boden oder nach Räumungs-
schlägen mit spezifischen Pflanzen- und Tierarten. 

Plenterwald Bewirtschaftungsform, als deren Folge sich im Idealfall Bäume aller Entwick-
lungsstufen (Alter) auf kleiner Fläche nebeneinander befinden. 

Referenzflächen Repräsentative Waldbestände mit typisch ausgebildetem Pflanzenkleid, charakte-
ristischer Waldstruktur oder anderer interessierenden Eigenschaften. 

Revierverband Form des Zusammenschlusses der waldbesitzenden Körperschaften zu einem 
Forstrevier. 

Rodung Dauernde oder vorübergehende Zweckentfremdung von Waldboden für nicht-
forstliche Zwecke. Unterschied zu Kahlschlag (=>). 

Rückegasse Unbefestigte, nicht maschinell hergerichtete Fahrpiste für Spezialfahrzeuge oder 
Pferdeeinsatz. 

Rücken Transport eines gefällten Baumes vom Fällungsort bis zur nächsten mit Lastwa-
gen befahrbaren Strasse. 

Saumschlag Verjüngung eines Bestandes durch etappenweise Räumung vom Rand her. 

Schlaganzeichnung Bestimmung der Bäume durch den Forstdienst, die im Rahmen eines Holzschla-
ges genutzt werden. 

Schutzfunktion Sie umfasst die Leistung, die der Wald dort erfüllt, wo er den Widrigkeiten der 
Natur trotzt und dadurch Menschenleben und in erheblichem Masse Sachwerte 
schützt. 

Schwerpunktbejagung Bejagungsstrategie, bei der durch eine stärkere Bejagung von Teilgebieten des 
Reviers die Störung des Wildes lokal konzentriert und der Wilddruck in sensiblen 
Waldteilen (Verjüngungsflächen, Sturmflächen) reduziert wird. 

Seltenheit Kleines Vorkommen von Pflanzen oder Tieren in einem bestimmten Gebiet. Auch 
seltene Arten können lokal sehr zahlreich auftreten, sind jedoch wegen ihrer ge-
ringen Anzahl Standorte des Auftretens dennoch rar. Die Seltenheit bestimmter 
Waldgesellschaften (=>) oder Waldstrukturen ist ein wichtiges Kriterium zur Aus-
scheidung von Waldreservaten im Sinne des ungeschmälerten Erhalts der ge-
samten Vielfalt an natürlichen Waldtypen. 

Sonderwaldreservat Waldreservat (=>) mit gezielten Pflegeeingriffen zugunsten der Erhaltung und 
Förderung besonderer naturschützerischer Werte. 
z.B. Sukzessionsgesellschaften, Bestände mit hoher Artenvielfalt, Reptilienförde-
rung, historische Betriebsarten wie Mittelwald (=>), Niederwald (=>), Wyt-
wald(=>). 
Holzproduktion nur als Nebenfunktion der Pflegeeingriffe. 

standortfremd Baumart, die von Natur aus nicht auf einem Standort vorkommt und nicht auto-
chthon (=>) ist.; allochthon (=>). 

standortheimisch Baumart, die von Natur aus auf einem Standort vorkommt; autochthon (=>). 

standorttauglich = 
standortgerecht = 
standortgemäss 

Standortfremde Baumarten, die von ihrem gesamtökologischen Verhalten her bis 
zu einem bestimmten Anteil zum Standort passen und auf diesem gedeihen, 
ohne ihn zu schädigen. Unterschied zu standortheimisch (=>) 

standortuntauglich = 
standortwidrig 

Standortfremde Baumarten, die auf einem Standort zwar wachsen können, von 
ihrem gesamtökologischen Verhalten her aber nicht zu diesem Standort passen 
und diesen beeinträchtigen können. 

Stockausschlag Aus vegetativem Ausschlag entstandener Baum, Gegensatz zu Kernwuchs (=>). 

Sukzession natürliche Abfolge von Entwicklungsphasen der Vegetation im Walde, z.B. Kahl-
fläche – Pionierwald – Schlusswald – Zerfallsphase. 

Totholz Stehendes oder liegendes Holz, das für die natürlichen Abbauprozesse im Wald-
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bestand verbleibt. 
Neuere zoologische Untersuchungen zeigen die grosse Bedeutung namentlich 
von stehendem Totholz mit grösserem Durchmesser für die Tierwelt, insbesonde-
re spezialisierte Insekten und von ihnen abhängige Vögel. 

Übersaarung Die Übersaarung resultiert aus einer Überschwemmung bei einem Hochwasser-
ereignis und bezeichnet das liegengebliebene Feinmaterial, z.B. auf Kulturland. 

Umtriebszeit Planmässig festgelegter Zeitraum zwischen Begründung und Endnutzung (=>) 
eines Bestandes (=>). Aus der Umtriebszeit lässt sich die nachhaltige (=>) jährli-
che Verjüngungsfläche ableiten. 

Vegetationskarte Kartografische Abbildung der natürlichen Pflanzengesellschaften (=>). 

Verjüngungsverfahren Verfahren, das Hiebsart (Schirm-, Femel-, Plenter-, Saumschlag), Schlagform 
(Gross-, Klein-, Kleinstfläche) und Verjüngungsart (Kunst-, Natur- Verjüngung) 
umschreibt. 

Verjüngungszeitraum Zeitraum vom Beginn bis zum Abschluss der Verjüngung eines Bestandes. 

Vorratserhebung Messung des stehenden Holzvolumens. 

Waldentwicklungsplan 
WEP 

Instrument für die raumplanerische Behandlung des Waldgebietes. Grundlage 
des Betriebsplanes (=>). Planerischer Inhalt sind die grobe Waldfunktionenzu-
weisung und daraus abgeleitet die übergeordneten Waldziele. Weitere Kompo-
nenten sind die auf aktuellen Aufnahmen beruhenden Zustandsbeschreibungen 
der Waldungen. Das Bundeswaldgesetz schreibt die Mitwirkung der Öffentlichkeit 
bei der Erstellung des WEP vor. 

Walderhaltung 
qualitativ 

Zielt darauf ab, den Wald in allen seinen Funktionen zu erhalten und zu fördern 
und so eine umfassende Nachhaltigkeit (=>) zu erreichen. 

Walderhaltung 
quantitativ 

Zielt darauf ab, den Wald in seiner Fläche ungeschmälert zu erhalten. Rodung 
(=>). 

Waldfeststellung Forstamtliches Verfahren zur Feststellung, ob eine bestockte Fläche die Kriterien 
des Waldbegriffes erfüllt. 

Waldfunktionen Umschreibung der unterschiedlich ausgeprägten Leistungen, die der Wald für die 
verschiedenen Ansprüche erbringt. Es wird unterschieden zwischen Nutzfunktion 
(=>), Schutzfunktion (=>) und Wohlfahrtsfunktion (=>). 

Waldgesellschaft Eine natürliche Gemeinschaft bestimmter Bäume, Sträucher, Kräuter, Moose und 
Pilze, welche unter gleichen Standortbedingungen in ähnlicher Form wiederkehrt.  

Waldkomplexe Unter bestimmten Standortbedingungen immer wiederkehrende Kombination 
bestimmter Waldgesellschaften (=>). 

Waldregion Verwaltungseinheit auf kantonaler Ebene, in der mehrere Forstreviere (=>) zu-
sammengefasst sind; die Waldregion wird vom Waldrat strategisch und vom Re-
gionalförster operativ geführt. 

Waldreservat Waldreservate haben eine langfristige Zielsetzung aufzuweisen. Sie werden in 
Naturwaldreservate (=>) und Sonderwaldreservate (=>) gegliedert. (BAFU, 1995) 

Waldreservatskonzept, 
kantonales 

Studie zu Handen des BAFU, die den Naturwert der Wälder im ganzen Kanton 
bewertet. Kriterien sind: nationale Verantwortung (=>) / Repräsentativität / Sel-
tenheit (=>)/ Gefährdung (=>)/ Referenzflächen (=>)/ botanische und ornithologi-
sche Hotspots (=>)/ etc. Das Konzept sagt nichts über die Realisierung von ein-
zelnen Reservaten aus. Diese werden vertraglich mit den betroffenen Waldeigen-
tümern ausgehandelt. (siehe www.wald.sg.ch)  

Waldstrassen Dauernd mit Lastwagen befahrbare Waldwege, die einen entsprechenden bauli-
chen Untergrund sowie eine Deckschicht als Fahrbahn besitzen. Sie werden 
nach den Gesichtspunkten der örtlich zweckmässigen Waldpflege, des Holz-
transportes und der Minimierung der Erstellungs- und Unterhaltskosten gebaut. 
Auf Waldstrassen ist in der Regel das Reiten und Fahrradfahren erlaubt. Er-
schliessung (=>). 

Wildholz Holz, welches vor allem nach starken Niederschlägen in den Bächen und Flüssen 
mitgeschwemmt wird. 

Wildschaden Der von Wildtieren, namentlich dem Schalenwild, an Waldbäumen verursachte 
ökonomischen oder ökologischen Schaden. 

Wohlfahrtsfunktion Der Wald erfüllt eine Wohlfahrtsfunktion, wenn er durch Lage, Aufbau, Besto-
ckung, sowie Gestaltung und Form dem Menschen als Erholungsraum dient, die 
Landschaft prägt und wildlebenden einheimischen Pflanzen und Tieren einen 

http://www.wald.sg.ch/
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unersetzlichen Lebensraum schafft. Die Wohlfahrtsfunktion wird weiter unterteilt 
in Erholungs- und Naturschutzfunktion. 

Wytwald Auch Weidewald. Waldform in der unter lockerem Baumbestand domestizierte 
Tiere die Bodenbedeckung oder auch zusätzlich Früchte der Bestockung (Ei-
cheln, Buchennüsse) als Nahrung nutzen. Oft entspricht aufgrund von Beweidung 
und hohem Lichtgenuss die Bodenbedeckung mehr einer Weide als einem Wald-
boden (geschlossene Vegetationsdecke, dichte Grasnarbe). 

Zuwachsermittlung Messen oder Berechnen des im Wald heranwachsenden Holzvolumens. Dieses 
mehrt sich durch das jährliche Höhen- und Dickenwachstum der Bäume. 

 

 

 

 

b) Abkürzungen 

Abkürzung Erklärung 

  

ANJF Amt für Natur, Jagd und Fischerei, St. Gallen 

AREG Amt für Raumentwicklung und Geoinformation, St.Gallen 

BAFU Bundesamt für Umwelt, Bern 

GaöL Gesetz über die Abgeltung ökologischer Leistungen (sGS 671.7) 

KFA Kantonsforstamt St. Gallen 

LaWa Landwirtschaftsamt, St. Gallen 

WEP Waldentwicklungsplan 
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Plan 1 "Wald mit Vorrangfunktion" 

 

Plan 2 "Wald und Objekte mit spezieller Funktion" 

 


